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geber namentlich bekannt, es sind Bürger und Bür-
gerinnen der Gemeinde oder von Ihr beauftragt. 
Die Fotos dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung 
der Gemeinde nicht weiterverwendet, vervielfältigt 
oder verbreitet werden. 
Die in diesem Mitteilungsblatt abgedruckten ge-
meindlichen Nachrichten dienen lediglich der Infor-
mation der Bürgerinnen und Bürger. 
Amtliche Bekanntmachungen erfolgen über die 
Aushänge. 
 
 
 
 

Korrektur: Das Titelbild in der November-Aus-
gabe war von Pamela Hellmuth. Vielen Dank 
 
 
 
 
  
 
 
 
t. Die Gemeinde betreffenden Fotos dürfen 
ohne ausdrückliche Genehmigung der Ge-
meinde nicht weiterverwendet, vervielfältigt 
oder verbreitet werden 
 
Die in diesem Mitteilungsblatt abgedruckten 
gemeindlichen Nachrichten dienen lediglich 
der Information der Bürgerinnen und Bürger. 
 

Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim 
Rathausstraße 2 | 97268 Kirchheim 
Telefon 09366 9061-0  
verwaltungsgemeinschaft@kirchheim-ufr.de 
www.kirchheim-ufr.de  
 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Donnerstag: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
 
Einwohnermelde- und Passamt (EWO: 

Zum Vormerken:  
Der nächste Termin der Samstagsöffnung ist am 
06.02.2026. 
 
 

Sitzungstermin – Gemeinderat  
Donnerstag, 11.12.2025 

um 18:00 Uhr 
im Pfarrheim Kirchheim 

Zu den Sitzungen sind alle Mitbürgerinnen und 
Mitbürger herzlich eingeladen! 

 
Die nächste Bürgermeister-Sprechstunde ist 
am 16.12.2025 um 16:00 Uhr im Rathaus Kirch-
heim. 
 
 

Bitte beachten Sie den neuen 
Redaktionsschluss für die nächste 

Ausgabe: 
 

15.12.2025 
 

Bitte schicken Sie Ihre Anzeige bzw. Ihre Texte 
rechtzeitig per E-Mail an  
mitteilungsblatt@kirchheim-ufr.de 
Ansprechpartnerin: Corinna Holler   
Tel. 09366 9061-0 
 

Das Rathaus ist am 02.01.2026 geschlossen. 
 
 
Jetzt Neu: GemeindeApp „Kiri-Beach“ 

- Aktuelle Informationen 
- DorfKalender 
- Vereins-Infos 
- Gruppen 

Abrufbar auf Smartphones und im Browser. 
Datenschutzkonform aus Würzburg. 
https://kiribeach.communiapp.de 
 

mailto:mitteilungsblatt@kirchhFundsachenFolgende%20Fundgegenstände%20wurden%20im%20Rathaus%20Kirchheim%20abgegeben:Sonnenbrille,%20Gestell%20gemustert%20Armbanduhr,%20digital%20schwarzGeldbetragLesebrille,%20Beige%20eim-ufr.de
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Aktuelles aus der Gemeinde 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu – ein Jahr vol-
ler Ereignisse und Veränderungen für Kirchheim 
und Gaubüttelbrunn. Besonders erfreulich war die 
Wiedereröffnung unseres Schwimmbads nach zwei 
Jahren Pause und einem Jahr intensiver Bauzeit. Die 
erste Badesaison war ein voller Erfolg, wir haben 
viel dazugelernt und blicken schon jetzt voller Vor-
freude auf den Sommer 2026. 

Auch der Anbau des Kindergartens in Kirchheim 
wurde pünktlich fertiggestellt. Die Planungen für 
die Tagespflege in Gaubüttelbrunn sind abgeschlos-
sen. Während wir uns auf die neue Einrichtung 
freuen, heißt es zugleich Abschied nehmen: Die alte 
Schule schließt endgültig ihre Türen. Für viele 
Gaubüttelbrunner bleibt sie „ihre Schule“, auch 
wenn die Klassenzimmer jetzt endgültig umgebaut 
werden.  

Während der Sanierung des Kindergartens konnten 
die Kinder hier einen guten Ausweichplatz finden. 
Dieses Jahr war es für die Büttharder Kinder und 
ihre Betreuerinnen nach einem Brand im dortigen 
Kindergarten ein besonderer Glücksfall, so schnell 
ein geeignetes Gebäude im Nachbardorf nutzen zu 
können. 

Viele Jahre war auch die katholische, öffentliche Bü-
cherei in der alten Schule untergebracht – sie bleibt 
uns erhalten und wird in den Umbau integriert. 
Auch bei vielen Wahlen wurde im Wahllokal 
Gaubüttelbrunn die Demokratie gelebt und viele 
Stunden und Tage Stimmen abgegeben und ausge-
zählt. Nun beginnt bald der Umbau zur Tagespflege: 
Das Gebäude wird umfassend renoviert und einer 
neuen Nutzung für viele Jahre zugeführt. 

  

Im Rathaus Kirchheim durften wir dieses Jahr zwei 
neue Mitarbeiterinnen begrüßen: Frau Dürr ver-
stärkt unsere Kasse und Frau Holtsche übernimmt 
das Personalmanagement. Herzlich Willkommen 
Frau Dürr und Frau Holtsche. Schön, dass Sie da 
sind und auf eine gute Zusammenarbeit! 

  

Seit Oktober hat die Gemeinde ein neues Feature: 
In der Obertorstraße kann man bei fit+ an der Fit-
ness arbeiten. Laufbänder, Stepper, Fahrräder, mo-
derne Fitnessgeräte, Hantelbänke und mehr stehen 
sieben Tage die Woche bereit. Eine moderne App 

öffnet die Tür, bietet einen Trainingsplan und Vi-
deos zu den Geräten. 

Damit haben wir neben unseren guten Sportverei-
nen und dem Trimm-Dich-Pfad eine weitere Mög-
lichkeit, gute Neujahrsvorsätze umzusetzen. 

Auch ganz neu ist unsere GemeindeApp! In 
"KiriBeach" können Sie sich auf dem Smartphone 
oder im Browser in Gruppen austauschen und sich 
über aktuelles aus dem Dorf informieren lassen. Mit 
der App verpassen Sie auch keine der vielen Veran-
staltungen und Termine, die unsere aktiven Vereine 
schon fürs nächste Jahr für Sie vorbereitet haben. 

Laden Sie sich unsere App gleich auf Ihr Handy oder 
besuchen Sie im Browser "kiribeach.commu-
niapp.de". Sie können die App zur Information ohne 
Anmeldung nutzen. Für eine aktive Teilnahme ist 
eine Registrierung mit Vor- und Nachnamen und 
Email-Adresse nötig. 

Die App ergänzt unser Informationsangebot für Sie 
(Website und Mitteilungsblatt bleiben selbstver-
ständlich erhalten) und bietet Ihnen die Möglich-
keit, aktiv am digitalen Dorfleben teilzunehmen. Die 
Gemeinde informiert über Neuigkeiten, Vereine 
über ihr Angebot und Sie können sich in Gruppen 
wie dem "Flohmarkt" oder der "Mitfahrerbörse" 
austauschen. Für den Start ist die Erstellung von 
Gruppen für alle freigeschaltet.  

 Ich wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit. 
Besuchen Sie doch unseren Kirchheimer Weih-
nachtsmarkt, die Weihnachtskonzerte der fränki-
schen Jäger in Gaubüttelbrunn und die der Musik-
vereine in Kirchheim. Oder sehen wir uns beim Ni-
kolaus am Bürgerheim oder der Seniorenweih-
nachtsfeier? Ich würde mich sehr freuen! Die vielen 
Veranstaltungen, die unsere Vereine wieder für uns 
organisieren sind doch die schönste Einstimmung 
auf ein besinnliches, friedvolles Weihnachtsfest in 
unserer gemütlichen Dorfgemeinschaft. 

Vielen Dank an die Vereine, Musikerinnen und Mu-
siker und die vielen helfenden Hände - und an Sie 
für Ihren Besuch dort.  

 

 

 

 

 

Ihr erster Bürgermeister Christian Stück 
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Dorfkalender Kirchheim 
 

 

 
 

Tag/Datum Uhrzeit  Veranstaltung    Ort    Veranstalter                            
 

Di., 09.12. 15:30 Uhr  Adventsnachmittag   kath. Bücherei   kath. Bücherei  

Do., 11.12. 18:00 Uhr  Gemeinderatssitzung   Pfarrheim  Gemeinde 

Fr., 12.12.  19:00 Uhr Weihnachtsfeier   Turnhalle  1. FC Kirchheim 

Sa., 13.12. 14:00 Uhr  Seniorenweihnachtsfeier  Turnhalle  Gemeinde 

Sa., 13.12.  ab 9:00 Uhr Länderübergreifende Drückjagd   Main-Tauber-Kreis  und Landkreis Würzburg 

So., 14.12.  18:00 Uhr Weihnachtskonzert  St. Michaels Kirche MGV Liederkranz 

Mo., 15.12.  19:00 Uhr Weihnachtsfeier  Turnhalle od. Pfarrheim  Turnverein Kirchheim 

Mi., 17.12. 19:30 Uhr  offener Stammtisch   Pizzeria Lurisia  Grüne Kirchheim/Gbb  

Do., 18.12.  12:00 Uhr  Seniorennachmittag   Pfarrheim  Senioren-TEAM 

Mi., 24.12. 15:00 Uhr  Kinderkrippenfeier   St. Michaels Kirche Familiengottesdienst-TEAM 
 

Dorfkalender Gaubüttelbrunn  
 

Tag/Datum Uhrzeit  Veranstaltung    Ort    Veranstalter                            
 

Sa., 06.12. 16:30 Uhr  Nikolausaktion    Ortsbereich Gbb Freiwillige Feuerwehr  

So., 07.12. 16:00 Uhr Nikolausfeier     im Freien  Obst- u. Gartenbauverein  

So., 07.12. 16:30 Uhr  Adventskonzert   Neumünsterkirche Wzbg.      Fränkische Jäger 

Mi., 17.12. 13:30 Uhr  Seniorennachmittag   Bürgerheim  Senioren-TEAM   

So., 21.12. 17:00 Uhr Adventskonzert   St. Stephanus Kirche Fränkische Jäger 

                                                                                  Den Dorfkalender finden Sie auch auf aktuelles.kirchheim-ufr.de. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meldung Fundsache: 
 

 
Aktuell keine Fundsachen 
 
 

Aktuelle Zahlen aus dem Einwohnermelde- und 
Standesamt  
 

Einwohner Stand 30.09.2025:           2.354 
Einwohner Stand 31.10.2025:           2.346         
Kirchheim:                                             1.747 
Gaubüttelbrunn:                           599                       
Zuzüge                     9 Hauptwohnung   (0 NW) 
Wegzüge               17 Hauptwohnung   (2 NW) 
Umzüge                   4 
Geburten                1 
Eheschließungen   0   
Sterbefälle              4 
 
 
 
  
 
 

https://aktuelles.kirchheim-ufr.de/
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Notrufnummern und Notdienste 

 

 
 

  
 

 

Gesundheit in Kirchheim 
 

 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
 
Bereitschaftspraxis Würzburg 
Juliuspromenade 19, 97070 Würzburg 
Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag:  18 – 21 Uhr 
Mittwoch, Freitag:   16 – 21 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertag:  8 – 21 Uhr 
 
Bereitschaftspraxis Kitzingen 
Keltenstr. 67, 97318 Kitzingen 
Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag:  18 – 21 Uhr 
Mittwoch, Freitag:   16 – 21 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertag:  9 – 21 Uhr 
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.  
 
Die Bereitschaftspraxis in Ochsenfurt hat bis auf 
weiteres geschlossen. 
 

Wenn es aufgrund der Erkrankung nicht mög-
lich ist, eine der Bereitschaftspraxen persön-
lich aufzusuchen und außerhalb der Öffnungs-
zeiten der Bereitschaftspraxis sowie des be-
handelnden Arztes/Hausarztes ist der ärztliche 
Bereitschaftsdienst unter Telefon 116117 zu 
erreichen.  
 
Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist der  
Rettungsdienst unter der Telefon 112 zu errei-
chen. 

Zahnärztlicher Notdienst  
unter www.notdienst-zahn.de 
oder 089 72 33 0 93 (KZVB)  

Apotheken-Notdienst 
unter www.blak.de/notdienst 
oder 0800 00 22 8 33 (Aponet)  

Allgemeinärzte Kleinrinderfeld/Kirchheim 
Dr. Zenkert, Dr. Stein, Dr. Holthoff 
 

Praxis Kirchheim 
Würzburger Str. 17, 97268 Kirchheim 
Tel.: 09366/99255 
 

Rezepttelefon: 09366/99257 
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 8.00 – 12.00 Uhr 
 

 
 
 

Praxis Kleinrinderfeld 
Jahnstr. 1, 97271 Kleinrinderfeld 
Tel.: 09366/421 
 
 

Öffnungszeiten:   
Mo.-Fr. 8.00 – 12.00 Uhr  
Mo., Di., Do. 15.30 – 18.00 Uhr  
Fr. 14.00 – 16.00 Uhr 
Rezepttelefon: 09366/9801343 
Um telefonische Terminvereinbarung  
wird gebeten 
 
 
 

Zahnarztpraxis Mundgesund 
Ulrike Stück-Steinke 
 

Kleinrinderfelder Str. 3, 97268 Kirchheim 
Tel.: 09366/9824624 
E-Mail: praxis@mundgesund-kirchheim.de 
 

Öffnungszeiten und Online-Terminbuchung unter 
www.mundgesund-kirchheim.de 
 

Die Praxis bleibt vom 24.12.2025 bis 
06.01.2026 geschlossen! 

 
 

 
 

Praxis für Krankengymnastik  
Simone Rösch 
 

Am Rehberg 16, 97268 Kirchheim 
Tel.: 09366/264 
 

Termine nach telefonischer Vereinbarung. 
 

 
 

Physiotherapie Eichhorn 
 

An der Kühruh 2, 97268 Kirchheim 
Tel.: 09366/9818889 
E-Mail: info@physiotherapie-eichhorn.de 
 

Termine nach telefonischer Vereinbarung. 
 

Notrufnummern 
Polizei: 110 
Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt: 112 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  11 61 17 

http://www.blak.de/notdienst
mailto:praxis@mundgesund-kirchheim.de
http://www.mundgesund-kirchheim.de/
mailto:info@physiotherapie-eichhorn.de
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Abfalltermine                                                   
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Neues Fitness-Studio  - Fit+ Kirchheim Unterfranken 

In der Obertorstraße 2 eröffnete Ende Oktober das neue Fitnessstudio fit+ Kirchheim Unterfranken.  
Am Wochenende des 25. und 26. Oktober 2025 lud das Studio jeweils von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offe-
nen Tür ein. Interessierte konnten die Räumlichkeiten besichtigen, die Ausstattung kennenlernen und sich 
über das Trainingskonzept informieren. 
Das Konzept von fit+ basiert auf selbstständigem Training ohne Personal – mit einem digitalen Zugangs-
system, großzügigen Öffnungszeiten an 365 Tagen im Jahr von 6 bis 23 Uhr und einem klaren Fokus auf 
Alltagstauglichkeit. Besonders für Berufstätige, Frühaufsteher und gesundheitsorientierte Menschen bie-
tet das Angebot  eine hohe Flexibilität. Trainiert wird an modernen Kraft- und Ausdauergeräten der 
Marke DHZ Fitness, darunter Laufbänder, Crosstrainer, Beinpresse, Multipresse, Rudermaschine, ein Be-
weglichkeitszirkel und viele mehr. Ergänzt wird das Angebot durch digitale Trainingsunterstützung: Über 
QR-Codes an den Geräten erhalten Nutzerinnen und Nutzer Videoanleitungen zur korrekten Nutzung, zur 
Geräteeinstellung sowie zu möglichen Trainingszielen. Zusätzlich steht die fit+ App zur Verfügung, mit der 

sich personalisierte Trainingspläne erstellen lassen. Inhalte zu 
gesunder Ernährung, Rezeptideen und eine Community-Funk-
tion runden das ganzheitliche Konzept ab. 
Die Immobilie wurde durch Alexandra Stark von Stark Immobi-
lien vermittelt. Sie betont: „Solche Konzepte bringen Bewe-
gung in die Region – im besten Sinne des Wortes.“ Auch Bür-
germeister Christian Stück begrüßt die Neueröffnung ausdrück-
lich – das neue Studio stärke nicht nur die gesundheitliche Inf-
rastruktur, sondern trage zur Lebensqualität und zur Attraktivi-
tät der Gemeinde  
bei. „Ein starkes neues Feature für unser Dorf!“, so Stück. 
Inhaber Kevin Kahl, Geschäftsführer der Keeganetics GmbH, 
hat das Projekt gezielt nach Kirchheim gebracht, um auch im 
ländlichen Raum ein modernes, verlässliches und hochwertiges  
Fitnessangebot verfügbar zu machen. 

 
 

 
 
 
 

 

Räum- und Streupflicht  
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Parken bei Winterdienst 
 

Bei winterlichen Straßenverhältnissen muss bei parkenden Autos auf der Straße mindestens  
3,50 m Platz zum Schneeräumen freigehalten werden!  
Wenn zu wenig Platz ist, besteht die Gefahr, dass ihr Fahrzeug beschädigt wird.  
 

Wir bitten darauf zu achten!! 
 

Danke für Ihr Verständnis.  
 
 

Drückjagd im Gemeindewald 
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Aktuelles aus dem Gemeinderat  
Sitzung vom 18.09.2025

TOP 2   Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung 
eines Nebengebäudes mit Outdoorküche  
auf Grundstück Fl.-Nr. 7, Gemarkung Gaubüttel-
brunn, Schulstraße 9

Es wurde ein Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung 
eines Nebengebäudes mit Outdoorküche auf dem 
Grundstück Flur-Nr. 7, Gemarkung Gaubüttelbrunn, 
Schulstr. 9 eingereicht. 

Das Vorhaben befindet sich innerhalb des im Zusammen-
hang bebauten Ortsteils, in einem Ge-biet ohne Bebau-
ungsplan. 

Nach § 34 Abs. 1 BauGB ist ein Vorhaben hier zulässig, 
wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 
der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut 
werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung ein-
fügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen 
gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt 
werden. 

Die Nachbarn haben dem Vorhaben zugestimmt. 

Die Erschließung mit Straße, Wasser und Kanal ist gesi-
chert. 

Ein GR fragt nach wie es hier mit der Grenzbebauung 
aussieht. Ein GR sagt hierzu, dass das Nachbargrundstück 
ebenfalls dem Antragsteller gehört. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Baugenehmi-
gung zur Errichtung eines Nebengebäudes mit Outdoor-
küche auf dem Grundstück Flur-Nr. 7, Gemarkung 
Gaubüttelbrunn, Schulstr. 9, zu. 

Abstimmungsergebnis:      Ja: 15    Nein: 0   (Anwesend: 15) 

TOP 3   Sanierung und Unterhalt der Kanalisation – 
Vorstellung des Sanierungsgebiets für die Maßnah-
men 2025/2026 

In der Gebührenkalkulation für die Mischwasserentsor-
gung sind jährlich Haushaltsmittel für die Sanierung und 
den Unterhalt in Höhe von 100.000 Euro vorgesehen. 
Auf Grundlage der Ergebnisse TV-Inspektion der Ortska-
nalisation Kirchheim/Gaubüttelbrunn - Zustandsklassifi-
zierung sollen nun diese Mittel für den Unterhalt und die 
Sanierung für konkrete Maßnahmen verwendet werden.  
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 30.03.2023 
das Ingenieurbüro „plan2o“ mit der Planungsleistung 
und Bauleitung der Kanalsanierung in der Gemeinde 
Kirchheim für die Jahre 2023 bis 2026 beauftragt. Als 
Bausumme stehen jährlich rund 85.000 Euro (brutto) zur 
Verfügung. Auf den seinerzeitigen Sachvortrag wird ver-
wiesen. Die Sanierungskosten können somit 170.000 
Euro brutto betragen.  

In Absprache mit der Verwaltung wurde nun vom Büro 
„plan2o“ der Sanierungsbereich für die Maßnahmen der 
Kalenderjahre 2025 und 2026 besprochen. Die 

Sanierungen sollen im Ortsteil Gaubüttelbrunn erfolgen. 
Die betreffenden Haltungen sind hinsichtlich Renovie-
rung (Schlauchliner-Sanierung) bzw. Erneuerung (offene 
Bauweise) zu betrachten. Es wurde festgehalten, dass 
die Anschlussleitungen (auf öffentlichem Grund) nicht 
Gegenstand der aktuellen Sanierungsmaßnahmen sein 
sollen. Hintergrund ist, dass hier andere Technik zum 
Einsatz kommen muss und der Schwerpunkt auf die Hal-
tungen und Schächte zu legen ist.  

Der Sanierungsplan ist abhängig von der Dringlichkeit 
des Sanierungsbedarfs aufzustellen, d.h. zunächst sind 
die Haltungen und Schächte der Zustandsklassen ZK 0 
und ZK 1 (sofortiger bzw. kurzfristiger Sanierungsbedarf) 
zu reparieren. Die gleichzeitige Sanierung von Haltungen 
der Zustandsklassen ZK 2 und ZK 3 ist möglich, falls der 
Kostenrahmen ausreicht. Die Anpassung der Kosten nach 
Einzelfallbetrachtung der Schäden ist ebenfalls möglich 
(evtl. auch Reparatur in offener Bauweise). 

Vom Gemeinderat ist das vorgeschlagene Sanierungsge-
biet und die geplanten Maßnahmen zu befinden. Seitens 
der Verwaltung wird dann in Abstimmung mit dem Inge-
nieurbüro „plan2o“ die Ausschreibung vorbereitet.  

Die Ausschreibung und die Vergabe der Bauleistungen 
soll bis spätestens Frühjahr 2026 erfolgen, hierüber ent-
scheidet das Gremium nach Vorlage von Angeboten ge-
sondert.  

Ein GR fragt nach, wieso die Sanierung des Kanals am 
Sportplatz in Gaubüttelbrunn nicht mit aufgenommen 
wurde. GR Jürgen Bauer von Plan2O sagt hierzu, dass zu-
nächst das zusammenhängende Gebiet von der Siedlung 
bis zur Musikhalle saniert wird. Falls die Notwendigkeit 
einer Sanierung am Sportplatz besteht, und die Aus-
schreibungen günstig ausfallen, könnte der Sportplatz 
berücksichtigt werden  

Ein GR bittet darum, das Gebiet am Sportplatz, dass frü-
her einmal als Baugebiet ausgewiesen wurde, im Kopf zu 
behalten, da dort ein Haus am Kanal angeschlossen ist. 
Dies nur als Hinweis, damit das Gebiet bei der Sanierung 
der Kanalisation nicht vergessen wird. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zustimmend zu 
Kenntnis. Die Verwaltung wird beauftragt in Zusammen-
arbeit mit dem Ingenieurbüro im vorgestellten Sanie-
rungsgebiet die Planungen fortzuführen und eine Aus-
schreibung für die notwendigen Bauleistungen zur Sanie-
rung für die Kalenderjahre 2025 und 2026 durchzufüh-
ren. 

Abstimmungsergebnis:      Ja: 15    Nein: 0   (Anwesend:  
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TOP 4   Sanierung der Sportgaststätte nach Was-
serschaden: Einrichtung und Anlagen 
Nach dem Wasserschaden in der Sportgaststätte wurde 
die Sanierung zwischenzeitlich von der Versicherung frei-
gegeben.  

Die Möbel wurden ausgebaut und der Rückbau läuft. Die 
Sanierung von Boden und Wänden in Gastraum und Ke-
gelbahn ist bis Mitte Oktobergeplant, während parallel 
dazu die Einrichtung Küche und Gastraum erfolgen kann.  

Ziel ist es, Gaststätte so schnell wie möglich zu eröffnen 
und den Pachtvertrag zu erfüllen.  

Die Aufnahme des Betriebs ist für November 2025 ge-
plant.  

Teile der Einrichtung müssen hierfür erneuert werden, 
die Kosten dafür fallen nicht unter den Versicherungs-
schutz: 

• Lüftung Küche 

o Reinigung und Umbau inkl. Motor 

o Ca. 6.500€ 

• Heizkörper (5 x 2m) 

o Ca. 3.500€ 

• Schrank hinter Theke 

o Ca. 8.000€ 

• Elektro Lichtschalter, Steckdosen, etc. 

o Ca. 1.000€  

• Sichtschutzwand außen  

o Ca. 1.000€ 

• Summe Ca. 20.000€ 

Tische und Stühle können noch verwendet werden, die 
Eckbänke wieder einzubauen ist allerdings teuer und 
diese müssten auch zumindest aufgearbeitet werden. 

Auf Vorschlag der Pächter könnten die Eckbänke durch 
(gepolsterte) Gastrobänke ersetzt werden. Die Kosten 
dafür könnten nach Absprache mit den Pächtern auf die 
Pacht umgelegt werden. Sie belaufen sich auf ca. 7.500 – 
10.000€. 

Mit den Pächtern wurde abgesprochen, dass bei gutem 
Betrieb später weitere Neuanschaffungen und Verbesse-
rungen wünschenswert sind. Sie würden aber gerne erst 
den Betrieb aufnehmen. 

Die benötigten ca. 30.000 € sind aktuell im Haushalt 
nicht vorgesehen, könnten aber durch Umschichtungen 
bei anderen Maßnahmen finanziert werden. 

Ein GR fragt nach, ob der Schrank/Theke zur Eröffnung 
vollständig instandgesetzt ist. Herr 1. Bgm Stück sagt 
hierzu, dass Herr Breunig dies leisten könnte. 

Ein GR sagt zu dem Antrag von Herrn GR Dürr, nach 47 
Jahren sollte das Kirchturmdenken vorbei sein. Im Bür-
gerheim Gaubüttelbrunn wurde vor 4 Jahren die Heizung 
und die Leitungen aufgrund von Legionellen erneuert, 
dabei wurden über 200 Std. Eigenleistung erbracht. Die 
Kosten beliefen sich auf ca. 35.000 €. Für den 

Sonnenstrom im Bürgerheim wurden 10.000 € investiert 
in 20 Jahren. Rückfluss waren 39.000 € - somit 29.000 € 
Überschuss. Er könnte hier noch mehr Beispiele aufzäh-
len.  

Es liegt ein Antrag von GR Robert Dürr vor, die für nächs-
tes Jahr eingeplanten Mittel für den Radweg Norma für 
eine umfangreichere Sanierung der Sportgaststätte zu 
verwenden. 

Der 1. Bgm Stück stellt den Antrag in der Sitzung vor als 
Vorbereitung für eine Aufnahme in eine folgende Sit-
zung.  

Herr GR Dürr nimmt Stellung zu seinem Brief an die Ge-
meinde / Gemeinderatsmitgliedern. Er ist der Meinung, 
dass derzeit nicht in den Radweg „Norma“ investiert 
werden sollte, sondern dass dieses Geld in die Sanierung 
der Sportgaststätte verwendet werden sollte, damit die 
Eröffnung Mitte November 2025 gewährleistet ist.  

Der 1. Bgm Stück sagt dazu, dass der Radweg ohnehin 
erst nächstes Jahr im Haushalt steht und dann entschie-
den werden muss, ob er gebaut wird. Jetzt hat oberste 
Priorität die Gaststätte so schnell wie möglich wieder zu 
eröffnen und den Pachtvertrag einzuhalten.  

Ein GR ist der Meinung, dass auf jeden Fall die Sportgast-
stätte so schnell als möglich saniert und wieder eröffnet 
werden soll. In der Faktion stand dies auch nie in Frage. 
Der Radweg „Norma“ steht derzeit aber nicht zur Diskus-
sion.  

Eine GR ist der gleichen Meinung. Die Einrichtung sollte 
restauriert werden. Über eine neue Ausstattung des 
Möbiliars kann zu einem späteren Zeitpunkt nachge-
dacht werden.  

Erste Priorität ist jetzt, die Eröffnung der Vereins-/Sport-
gaststätte voranzutreiben und so schnell als möglich zu 
eröffnen.  

Ein GR ist auch der Meinung, die Möbel zu sanieren und 
die Stuhlauflage reinigen zu lassen. Für die Polsterreini-
gung sollte hier mit der Firma Dorsch gesprochen wer-
den, die Firma Dorsch hat eine Polstereinigungsma-
schine.   

Zur Restauration/Sanierung der Möbel (Bänke/Zwischen-
ablage und Tische) wird Herr GR Dürr gefragt wie er dies 
aus seiner Sicht als Schreinerei sieht. Herr Dürr sagt 
hierzu, er habe sich die Möbel angesehen und kann 
nachfolgendes mitteilen:  

• Die Möbel gehören gereinigt und saniert 

• Kostenpunkt für 5 Bänke und 5 Tische mit  

• Zwischenablagerung ca. 9.000,00 €  

• Pro Stuhl ca. 100,00 € 

Herr 1. Bgm Stück fragt Herrn GR Dürr ob er für diese Ar-
beiten noch Kapazitäten frei hätte. Herr GR Dürr bittet 
hierzu auch noch die Firma Breunig anzufragen, vielleicht 
können beide Firmen in Kooperation die Arbeiten aus-
führen, um sicher zu stellen, dass die Arbeiten fristge-
recht zu Neueröffnung fertig gestellt werden.  
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Ein GR ist der Meinung, dass es optisch nicht von Vorteil 
ist, die „alte“ Bestuhlung wieder zu übernehme und 
„neue“ Sitzbänke zu kaufen.  

Ein GR sagt hierzu, dass es egal ist welche Möbel in der 
Gaststätte stehen, wichtig ist, dass das Umfeld stimmt, 
der Umsatz läuft und die Gäste zufrieden sind.  

Ein GR fragt nach, ob nun die zweite Haube der Lüftung 
ersetzt werden muss. Herr 1. Bgm Stück sagt hierzu, dass 
die neuen Pächter auf jeden Fall die zweite Haube für 
den Grillspieß benötigen. Dies ist in der Kostenschätzung 
enthalten.  

Weiterhin sagt Herr 1. Bgm Stück dass auch der Boden-
belag erneuert werden muss. Hierzu hat Herr 1. Bgm 
Stück 3 Auswahlböden zur Ansicht vorgelegt.  

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt, die zur Wiedereröffnung 
der Sportgaststätte notwendigen Maßnahmen mit Ge-
samtkosten bis 25.000 € zeitnah durchzuführen.  

Die Verwaltung wird beauftragt, Angebote für die Auf-
wertung der Bestandsmöbel einzuholen, damit diese 
wieder eingebaut werden können. Das Gleiche gilt für 
die Reinigung der Sitzfläche auf den Stühlen und Bänken.  

Abstimmungsergebnis:      Ja: 15    Nein: 0   (Anwesend: 15) 

TOP 5   Anbau Kindergarten Kirchheim – Elektro-
Nachtrag  
Die Firma Scheuermann, die die Elektroarbeiten am Kin-
dergarten ausführt, hat zum 18.08.2025 2 Nachtragsan-
gebote gestellt. 

Nachtragsage-
bot Nummer 

Betrag Beschreibung 

   

Nachtragsange-
bot 1 

7.929,72 

9.183,5 € 

Verlegearbeiten, 
Baustelleneinrichtung 

Nachtragsange-
bot 2 

7.904,68 Verteilergröße, Be-
leuchtung, Baustellen-
einrichtung 

Begründung Nachtrag 1 IB Burmester: 

„Für die Verlegearbeiten wurden nach Abstimmung mit 
der Bauleitung andere Kabelbügel verwendet. Für die 
Außenbeleuchtung und Torstelle (Sprechanlage) waren 
keine Komponenten im LV enthalten. Der Baustrom 
konnte nicht wie geplant am Friedhofstraße errichtet 
werden, sondern Im Wiesengrund dafür wurden ein Zäh-
lerschrank und die deutlich längere Leitung mit Kabel-
brücken benötigt.“ 

(T.Kozlik, Fa. Burmester vom 15.04.2025- eingegangen 
Verwaltung 11.09.2025) 

Begründung Nachtrag 2 IB Burmester: 

„Im Laufe des Bauvorhabens hat sich die Verteilergröße 
geändert, hierdurch wurden andere Einbauten erforder-
lich. Die Beleuchtung wurde angepasst. Für die Aufhei-
zung des Estrichs wurden CEE-Kabel benötigt, diese wur-
den von der Firma Scheuermann geliehen.“ 

Die Nachtragsangebote 1 und 2 wurden durch die Firma 
Burmester und Partner auf fachliche und rechnerische 
Richtigkeit geprüft und könnten so vom Gremium freige-
geben werden.  

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis 
und stimmt der Auftragsvergabe der Nachtragsangebote 
1 und 2 der Firma Scheuermann zu.  

Abstimmungsergebnis:      Ja: 15    Nein: 0   (Anwesend: 15) 

TOP 6   Veräußerung von Kindergarten-Modulen 
aus dem Göbelshof  
Im Jahr 2023 wurden für die übergangsweise Betreuung 
von Kleinkindern auf dem Gelände des Göbelhofs ein 
modulares Raumsystem gekauft. 

Kaufpreis (inkl. Statik, Lieferung und Aufbau, Übergabe) 
brutto    244.658,05 € 

Zzgl. Küche   ca.  6.800,00 € 

Der Kindergarten ist inzwischen aus den Räumen ausge-
zogen und sie stehen leer. 

Durch den Gemeinderat ist zu entscheiden, wie mit den 
Containern weiter zu verfahren ist. 

Die Verwaltung schlägt vor, die Container zum Verkauf 
auszuschreiben, den Hersteller, lokale Firmen und Ge-
meinden zu informieren und einen Submissionstermin zu 
setzen. 

Alternativ könnten die Container über die Zollauktion 
veräußert werden. 

Ein GR fragt nach, ob die Container evtl. eine Option für 
die Mittagsbetreuung der Schule wären?  

Ein GR bittet darum, bei den umliegenden Gemeinden / 
Bürgermeistern anzufragen, ob evtl. eine Verwendung 
für die Containern z. Bsp. für deren Kindergärten, be-
steht.  

Ein GR bittet regt an, auch am Landratsamt anzufragen. 

Ein GR empfiehlt, den Verkauf der Container (evtl. höher 
Verkaufswert, da Modulbauweise) bei der nächsten Bür-
germeistertagung mit vorzutragen.  

Ein GR fragt, ob die Container evtl. auch als Wohnhäuser 
/ Tiny-Haus zum Verkauf angeboten werden können. 

Ein GR bittet darum, bei der Verkaufsfirma anzufragen, 
ob diese die Container evtl. zurückkaufen kann/möchte.  

Die Verwaltung wird aufgefordert folgende Maßnahmen 
vorzubereiten.  

• Ausschreibung  

• Zollauktion  

• Anfrage Landratsamt  

• Anfrage Bürgermeister / Bürgermeistertagung  

• Anfrage beim Herstellen  

• Anfrage beim Schulverband ob evtl. eine Nut-
zung besteht 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, die 
Container aus dem Göbelhof meistbietend zu ver-
äußern.  
Abstimmungsergebnis:      Ja: 13    Nein: 2   (Anwesend: 15) 

TOP 7  Einrichtung einer Tagespflege in Gaubüt-
telbrunn: Abschluss eines Mietvertrages 
Auf der Mitgliederversammlung der Caritas Sozialstation 
St. Burkard wurde ein Mietvertrag verabschiedet. Dieser 
wurde vorher im Vorstand und Beirat der Sozialstation 
mit dem ersten Bürgermeister Christian Stück ausgear-
beitet. 

Aktuell ist geplant, die alte Schule Gaubüttelbrunn in Ab-
stimmung mit der Sozialstation zur Tagespflege umzu-
bauen. Bei Baubeginn Anfang 2026 könnte ein Einzug 
Ende 2026 erfolgen. 

Die Caritas Sozialstation St. Burkard hat angeboten, zur 
Finanzierung des Umbaus eine Mietvorauszahlung zu 
leisten. Eine dahingehende Vereinbarung ist noch auszu-
handeln. 

Ein GR regt an um darum, dass für die Bücherei an sepa-
rate Zähler für Wasser und Strom gedacht wird, damit 
die Abrechnung der Nebenkosten auf Basis des tatsächli-
chen Verbrauchs erfolgt.  

Beschluss:  

Der Gemeinderat ist mit dem Abschluss des Mietvertra-
ges mit der Caritas Sozialstation St. Burkard e.V. für die 
Tagespflege einverstanden und beauftragt den ersten 
Bürgermeister Christian Stück, den Vertrag abzuschlie-
ßen. 

Es soll eine Vereinbarung für die Umlegung der Ver-
brauchsnebenkosten im Hinblick auf die Bücherei verein-
bart werden.  

Gleichzeitig soll eine Vereinbarung für die Mietvoraus-
zahlung mit einer Laufzeit von 10 Jahren vereinbart wer-
den. 

Abstimmungsergebnis:      Ja: 15    Nein: 0   (Anwesend: 15) 

TOP 8 Bürgerkommunikation und -information: 
Gemeindeblatt, -website, -app 
In der Sitzung vom 15.05.2025 informierte der erste Bür-
germeister Christian Stück über geplante Maßnahmen 
zur Verbesserung und Erweiterung der Bürgerkommuni-
kation. 

Viele der Maßnahmen wurden zwischenzeitlich umge-
setzt:  

Neue Website für Mitteilungen und Dorfkalender 

https://aktuelles.kirchheim-ufr.de/  

Gemeinde-Newsletter 

Aus aktuelles lässt sich mit wenig Aufwand ein Newslet-
ter generieren 

Neugestaltung des Mitteilungsblatten 

Mehr Übersicht, bessere Lesbarkeit,  

Erstellung einfacher (spart Zeit im Rathaus) 

Gleichzeitig konnten schon deutliche Einsparungen beim 
Mitteilungsblatt erreicht werden. 

Das Mitteilungsblatt wird dieses Jahr voraussichtlich kos-
tendeckend erstellt (2023: -7900€) 

Es ist auch durch den Wechsel der Druckerei nicht mehr 
nötig, zwischen farbigen und schwarz bedruckten Seiten 
zu unterscheiden. 

Durch Verringerung der Auflage und längere Druckzeiten 
durch Vorziehen des Redaktionsschlusses sind weitere 
Einsparungen geplant. 

Ein Teil dieses Budgets soll in eine GemeindeApp inves-
tiert werden, um noch eine größere Reichweite zu erzie-
len und Verwaltung und Vereinen die Möglichkeit zu ge-
ben, direkter mit den Bürgerinnen und Bürgern zu kom-
munizieren. 

Die von der Verwaltung vorgeschlagene GemeindeApp 
wird in der Sitzung vorgestellt. 

Nach Einführung der App werden die zwei Gemeinde-
webseiten (Website Alt und „Aktuelles“) zu einer neuen 
Website mit einem modernen Content-Management-
System zusammengeführt. 

Ebenfalls soll dann die Auflage des gedruckten Mittei-
lungsblattes verringert werden. 

TOP 9 Einrichtung einer GemeindeApp 
Zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Ge-
meinde, Vereinen und Bürgerinnen und Bürgern bzw. 
diesen untereinander soll eine GemeindeApp / DorfApp 
eingerichtet werden. Eine GemeindeApp führt auch zu 
einer noch stärkeren Identifikation mit dem Heimatdorf. 

Eine App erweitert die Reichweite und bietet sehr kurz-
fristige Kommunikation in beiden Richtungen. 

Die wichtigsten Funktionen sind ein Dorfkalender, eine 
Funktion zum Posten von Nachrichten und Bildern und 
die Einrichtung von Gruppen. Über die Gruppen kann 
auch eine Tauschbörse, eine Mitfahrbörse o.ä. abgebil-
det werden. 

Über die App sollen auch sogenannte Push Benachrichti-
gungen auf den Endgeräten ausgelöst werden können. 

Der erste Bürgermeister Christian Stück hat sich mehrere 
Apps von verschiedenen Herstellern demonstrieren las-
sen, die Nutzung im benachbarten Gemeinden gesichtet 
und Funktionen und Preise verglichen. Einige Apps wur-
den aktiv getestet. 

Eine gute Kombination aus Leistung und Preis bildet die 
App Communi, die von einem lokalen Unternehmen aus 
Würzburg hergestellt wird. 

Ein Vertreter der Communi AG stellt die App in der Sit-
zung vor. 

Die App sollte auf gängigen Smartphones installiert wer-
den, funktioniert aber auch im Webbrowser. Für eine ak-
tive Teilnahme ist eine Anmeldung nötig, viele Inhalte 
können aber auch ohne Anmeldung gelesen werden. 

Der monatliche Preis richtet sich vor allem nach der An-
zahl der registrierten Benutzer. Hier könnte die 

https://aktuelles.kirchheim-ufr.de/
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Gemeinde für circa 100€ Im Monat für 100 registrierte 
Benutzer starten. Bei 500 registrierten Benutzern fielen 
später allerdings dann zirka 350€ im Monat an. 

Aktuell bietet der Hersteller einen Sonderpreis an: 199€ 
pro Monat inklusive aller Funktionen und für bis zu 
10000 Benutzer. 

Da eine neu eingeführte App eine gewisse Anlaufzeit be-
nötigt, wird empfohlen diese für mindestens ein Jahr zu 
beauftragen. 

Weiterhin ist über den Namen zu beraten: 

Vorschläge der Verwaltung: 

• Kirchheim 

• KirchheimUFR 

• KiriBeach 

Herr Florian Zürrn von Communi stellt die App vor und 
steht zu Fragen gerne zur Verfügung  

Ein GR findet die App sowie den Preis gut und fragt 
Herrn Zürn, falls Probleme auftauchen sollten, wie diese 
behandelt werden können. Herrn Zürrn sagt hierzu, dass 
der Support von Montag bis Freitag von 9:OO Uhr bis 
18:00 Uhr telefonisch erreichbar wäre. 

Ein GR fragt nach, welche Systemvoraussetzungen für´s 
Handy bestehen müssen.  

Herr Zürrn sagt hierzu, es sollte kein älteres Handy als 7 
Jahre sein.  

Der 1. BGM Stück ergänzt, die App funktioniert aber 
auch ohne Installation in jedem Browser. 

Ein GR fragt nach wer die Software betreut, Herr Zürrn 
sagt hierzu, dass das alles über den Support läuft.  

Ein GR bittet um eine Kick-Off-Veranstaltung mit allen 
örtlichen Vereinen, Kirchen, Kindergärten, Schulen usw., 
um die Gemeinde-App vorzustellen.  

Ein GR fragt nach, wer der Administrator der Gemeinde-
App ist. Hierzu sagt Herr 1. Bgm Stück, dass dies die Ge-
meinde sei.  

Über den Namen der Gemeinde-App wurde kurz disku-
tiert. Die anwesenden Gemeinderäte sind überwiegend 
für den Vorschlag „KiriBeach“. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Einführung der Ge-
meindeApp „CommuniApp“ für zunächst für 12 
Monate.  
Dabei soll das Einführungsangebot über 199€/Mo-
nat für alle Funktionen genutzt werden. 
Abstimmungsergebnis:      Ja: 14    Nein: 0   (Anwesend: 14) 

TOP 10 Festlegung der Anzeigenpreise im Mittei-
lungsblatt Kirchheim  
Die Preise für Anzeigen im Mitteilungsblatt Kirchheim 
wurden zuletzt 2022 angepasst.  

Bis 2022 wurde zwischen Anzeigen in Farbe und 
Schwarz-Weiß unterschieden. 

Durch einen Wechsel der Druckerei gibt es im Druck kei-
nen Preisunterschied mehr, die Verwaltung schlägt da-
her vor die Anzeigenpreise wie folgt anzupassen: 

Für Privatpersonen und Vereine gelten die bisherigen 
Preise für schwarz-weiß-Druck für farbige Anzeigen. Für 
Firmenkunden gelten weiterhin die Preise für Farbdruck. 
Dieser wurde in der Vergangenheit fast ausschließlich 
nachgefragt. Der Redaktionsschluss wird auf den 15. des 
Monats vorgezogen. 

Auflage: 1.100 

Größe: DIN-A4 

Anzeigenschluss: jeweils 15. des Monats;  

Erscheinung zum Anfang des Folgemonats 

Anzeigengröße (Breite x 
Höhe) 

Anzeigen farbig 

 

 privat geschäftlich 

   

1/12 Seite (ca. 9 x 5 cm)    15 €   23 € 

1/8   Seite (ca. 9 x 7,5 cm)   18 €   42 € 

1/6   Seite (ca. 9 x 10 cm)   24 €   59 € 

1/4   Seite (ca. 18 x 7,5 cm 
/ 

                  ca. 9 x 14 cm) 

 

  36 € 

 

  82 € 

1/3   Seite (ca. 18 x 10 cm)   47 € 105 € 

1/2   Seite    60 € 140 € 

1      Seite 120 € 230 € 

Die aufgeführten Preise sind bis zur Einführung der Umsatz-
steuerpflicht die Endpreise für die privaten und gewerbli-
chen Anzeigen. 

Preise für Veranstaltungsanzeigen der örtlichen Ver-
eine, Bücherei, Kirchen, Kindergärten, Parteien und 
Schule:  (Grundlage ist eine Anzeige je Heft) 

                    farbig 

1/12 Seite:             frei                                  

1/8 Seite:                frei                                  

1/6 Seite:                 frei                                  

1/4 Seite:                frei                                  

1/3 Seite:                              frei                                  

1/2 Seite:                 frei                                 

1   Seite:                 70 €   

    (+ Veröffentlichung im Dorfkalender und auf der App)                          

Anzeigen auswärtiger Vereine werden wie Privatanzei-
gen verrechnet. 

Rabattstaffel: 

bei   6-maliger Veröffentlichung im Kalenderjahr:   5 % 

bei 10-maliger Veröffentlichung im Kalenderjahr: 10 % 

Dateiformat: PDF, JPG oder WORD   

Bilder müssen eine Auflösung von 300 dpi haben. 
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Beschluss: 

Der Gemeinderat Kirchheim die Festlegung der Anzei-
genpreise für das Mitteilungsblatt Kirchheim ab dem 
01.10.2025.  

Die aufgeführten netto Preise sind bis zur Einfüh-
rung der Umsatzsteuerpflicht die Endpreise für die 
privaten und gewerblichen Anzeigen. Die Auswei-
sung der Umsatzsteuer auf die Anzeigenpreise er-
folgt erst ab dem Zeitpunkt, sobald die Gemeinde 
hierzu rechtlich verpflichtet ist. 
Abstimmungsergebnis:      Ja: 14    Nein: 0   (Anwesend: 14) 

TOP 11 Kommunalwahl 08. März 2026 – Berufung 
eines/er Gemeindewahlleiters/in und eines/er 
stellvertretenden Gemeindewahlleiters/in  
Den Vorsitz zu diesem Top übernimmt 2. Bgm. Edwin En-
gert. 

Der Gemeinderat hat für die Kommunalwahl 2026 einen 
Wahlleiter/in und eine/n Stellvertreter/in zu berufen. 

Rechtsgrundlage: 

Gesetz über die Wahl der Gemeinderäte, der Bürger-
meister, der Kreistage und der Landräte (Gemeinde- und 
Landkreiswahlgesetz – GLKrWG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 7. November 2006 

Art. 5 Wahlleiterinnen und Wahlleiter, Wahlausschuss  

(1) 1Der Gemeinderat beruft die erste Bürgermeisterin 
oder den ersten Bürgermeister, eine der weiteren Bür-
germeisterinnen oder einen der weiteren Bürgermeister, 
eine der weiteren stellvertretenden Personen, ein sonsti-
ges Gemeinderatsmitglied oder eine Person aus dem 
Kreis der Bediensteten der Gemeinde oder der Verwal-
tungsgemeinschaft oder aus dem Kreis der in der Ge-
meinde Wahlberechtigten zur Wahlleiterin oder zum 
Wahlleiter für die Gemeindewahlen. 2Der Kreistag oder 
an seiner Stelle der Kreisausschuss beruft die Landrätin 
oder den Landrat, die stellvertretende Landrätin oder 
den stellvertretenden Landrat, eine der weiteren stell-
vertretenden Personen, eine sonstige Kreisrätin oder ei-
nen sonstigen Kreisrat oder eine Person aus dem Kreis 
der Bediensteten des Landratsamts oder aus dem Kreis 
der im Landkreis Wahlberechtigten zur Wahlleiterin oder 
zum Wahlleiter für die Landkreiswahlen. 3Außerdem 
wird aus diesem Personenkreis zugleich eine stellvertre-
tende Person berufen. 4Zur Wahlleiterin oder zum Wahl-
leiter für die Gemeindewahlen oder zu deren Stellvertre-
tung kann nicht berufen werden, wer bei der Wahl zur 
ersten Bürgermeisterin oder zum ersten Bürgermeister 
oder zum Gemeinderat mit seinem Einverständnis als 
sich bewerbende Person aufgestellt worden ist, für diese 
Wahlen eine Aufstellungsversammlung geleitet hat oder 
bei diesen Wahlen beauftragte Person für den Wahlvor-
schlag oder deren Stellvertretung ist; entsprechendes gilt 
bei Landkreiswahlen. 5Die Berufung ist der Rechtsauf-
sichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

(2) 1Mitglieder des Wahlausschusses sind die Wahlleite-
rin oder der Wahlleiter als vorsitzendes Mitglied und vier 
von der Wahlleiterin oder vom Wahlleiter berufene 

wahlberechtigte Personen als Beisitzer. 2Für jeden Beisit-
zer beruft die Wahlleiterin oder der Wahlleiter eine stell-
vertretende Person. 3Bei der Auswahl der Beisitzer sind 
nach Möglichkeit die Parteien und die Wählergruppen in 
der Reihenfolge der bei der letzten Gemeinderats- oder 
Kreistagswahl erhaltenen Stimmenzahlen zu berücksich-
tigen und die von ihnen rechtzeitig vorgeschlagenen 
Wahlberechtigten zu berufen. 4Abs. 1 Satz 4 gilt entspre-
chend. 5Keine Partei oder Wählergruppe darf durch meh-
rere Beisitzer vertreten sein. 

(3) 1Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter bestellt eine 
Schriftführerin oder einen Schriftführer für den Wahlaus-
schuss. 2Diese sind nur stimmberechtigt, wenn sie zu-
gleich Beisitzer sind. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beruft für die Kommunalwahl am 08. 
März 2026 Herrn 1. Bgm. Christian Stück als Wahlleiter, 
und als stellvertretende Wahlleiterin Frau Martina Gärt-
ner, Bedienstete VG Kirchheim. 

Abstimmungsergebnis:      Ja: 13    Nein: 0   (Enthaltung 1) 

Gem. Art. 9 GO hat 1. Bgm. Stück an der Beratung und 
Beschlussfassung nicht teilgenommen. 

TOP 12 Erlass einer Plakatierungsverordnung für 
die Gemeinde Kirchheim 
Den politischen Parteien und Wählergruppen wurde ein 
verfassungsrechtlicher Anspruch auf angemessene Wer-
bemöglichkeiten eingeräumt. 

Zugleich sind die Belange der Sicherheit und Ordnung 
des Straßenverkehrs sowie die Belange zum Schutz des 
Orts- und Landschaftsbildes ausreichend zu berücksichti-
gen. 

Das Bayerische Staatsministerium des Innern (nunmehr: 
Bayerisches Staatsministerium des Inneren, für Sport 
und Integration) hat hierzu im Jahr 2013 Vorgaben zur 
Werbung auf öffentlichen Straßen aus Anlass von allge-
meinen Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheiden erlassen – vgl. An-
lage. 

Ebenfalls als Anlage beigefügt werden die bisherigen Re-
gelungen zur Wahlwerbung durch Plakate und Großflä-
chenplakate im Gemeindegebiet von Kirchheim sowie ei-
nige Verordnungen von benachbarten Kommunen zur In-
formation und Meinungsbildung. 

Aus Sicht der Verwaltung wäre es wünschenswert, eine 
allgemeingültige Verordnung in Anlehnung an die derzei-
tige Regelung zu treffen und die Anzahl der Plakate pro 
Partei und Ortsteil zu begrenzen. 

Die Verwaltung schlägt konkret je Partei / Gruppierung 
folgende Grenzen vor: 

• Plakate bis A0 

o Anzahl 10 pro Ortsteil 

• Großflächenplakate 

o Anzahl 1-3  

o (von den 9 möglichen Standorten) 
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o Windhundprinzip 

o Bei Überbuchung Zuweisung in Reihe 

o Anmeldung 3 Monate vor Wahltermin 

Eine weitere Möglichkeit wäre die Einrichtung von Pla-
katwänden. An jeweils zwei bis drei Ortseingängen wer-
den vom Bauhof Bauzäune aufgestellt, an denen alle Par-
teien jeweils ein Plakat anbringen dürfen. Diese werden 
nach der Wahl vom Bauhof wieder entfernt. 

Ein GR fragt nach, wer die Anzahl der Plakate bis A0 
überprüft.  

Herr 1. Bgm Stück sagt dazu, es ginge nicht um 10 oder 
12 Plakate. Wenn es viel zu viele würden, sieht man das 
sofort und wir hätten eine Handhabung.  

Eine GR‘in ist der Meinung, dass eine Verordnung nur 
sinnvoll wäre, wenn diese auch durchgesetzt wird. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis 
und beauftrag den 1. Bgm Stück eine allgemeingültige 
Verordnung mit folgenden Eckpunkten in Bezug auf die 
Plakate auszuarbeiten.  

je Partei /Gruppierung   
10 Plakate pro Ortsteil   

Großflächenplakate  

   4 Plakate (von den 9 möglichen Standorten)  

   Anmeldung für die Plakatierung 

3 Monate vor Wahltermin                                       
Abstimmungsergebnis:      Ja: 7    Nein: 7   (Anwesend: 14) 

TOP 13 Informationen / Sonstiges  
Kindergarten Kirchheim 
Der Einzug in den Kindergarten Kirchheim war am 
01.09.2025. Die Betriebserlaubnis wurde bereits erteilt, 
sodass der Start wie vorgesehen erfolgen konnte. Der 
Aufzug wird zu einem späteren Zeitpunkt installiert. 
Nach aktuellem Stand bewegen sich die Kosten im vorge-
sehenen Rahmen, einschließlich der Außenanlagen und 
der Ausstattung. Ein Nutzungsvertrag für die Nutzung 
der Räumlichkeiten muss noch erstellt werden. 

 
Tagespflege Gaubüttelbrunn 
Für die Tagespflege Gaubüttelbrunn wurden die Fachpla-
ner beauftragt, um die notwendigen Planungen und Um-
setzungen zu begleiten. Die Firma Trunk hat bereits ei-
nen größeren Nachlass auf ihre Leistungen gewährt. Im 
Gegensatz dazu war die Firma Etienne aufgrund ihrer ho-
hen Auslastung nur zu einem kleineren Nachlass bereit. 

 
PV Egenburgerhof 
Die Verhandlungen über die Beteiligung der Gemeinde 
sowie die Entschädigung für die Trassenführung der Pho-
tovoltaikanlage Egenburgerhof laufen weiterhin. Ein Ab-
schluss der Gespräche steht noch aus. 

 

Energie am Sellenberg 
Im Rahmen des Projekts „Energie am Sellenberg“ 
wurden Gespräche mit zwei weiteren Firmen ge-
führt. Dabei geht es sowohl um die Projektierung 
als auch um die Möglichkeit einer schlüsselfertigen 
Bürgerenergie-Lösung. In den nächsten Wochen 
sind zudem Gespräche mit dem regionalen Pla-
nungsverband geplant. 

 
Glasfaserausbau 1.0 
Der Tiefbau für den Glasfaserausbau 1.0 ist abge-
schlossen. Die Abnahme der Arbeiten hat bereits 
stattgefunden. 

 
Glasfaserausbau 2.0 
Der Glasfaserausbau 2.0 befindet sich derzeit im Aus-
schreibungsverfahren. Innerhalb von etwa vier Wochen 
wird eine Teilnehmerabfrage durchgeführt, um zu prü-
fen, welche Unternehmen am Verfahren teilnehmen 
dürfen. Anschließend werden die zugelassenen Netzbe-
treiber zur Angebotsabgabe aufgefordert, wofür ein Zeit-
raum von zwei bis drei Monaten vorgesehen ist. Mit dem 
Abschluss des gesamten Verfahrens wird Ende dieses 
Jahres oder Anfang des kommenden Jahres gerechnet. 

 
Hundesteuerbescheide 
Die Hundesteuerbescheide werden zukünftig jährlich zu-
gestellt, anstatt wie bisher als Dauerbescheid. Dadurch 
wird es möglich, die Hundebesitzenden gezielt mit An-
schreiben anzusprechen. 

 
Regionalbudget 2026 
Anträge für das Regionalbudget 2026 können ab Oktober 
mit einem neuen Formular eingereicht werden. 

 
Termine 
Der diesjährige Waldbegang ist für den 10.10. um 15:00 
Uhr geplant. 

 
Sitzung vom 16.10.2025 
TOP 2   Antrag auf Baugenehmigung zum Teilabbruch 
der bestehenden Scheune und Neubau eines Einfa-
milienhauses mit Doppelgarage auf Fl.-Nr. 75, Ge-
markung Gaubüttelbrunn, Hauptstr. 4 
Beantragt wird eine Baugenehmigung zum Teilabbruch 
der bestehenden Scheune und Neubau eines Einfamili-
enhauses mit Doppelgarage auf Flurstück 75, Gemarkung 
Gaubüttelbrunn, Hauptstraße 4. 

Das Vorhaben befindet sich innerhalb des im Zusammen-
hang bebauten Ortsteils, in einem Gebiet ohne Bebau-
ungsplan. 

Nach § 34 Abs. 1 BauGB ist ein Vorhaben hier zulässig, 
wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 
der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut 
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werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung ein-
fügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen 
gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt 
werden. 

Die Erschließung mit Straße, Wasser und Kanal ist gesi-
chert. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Baugenehmi-
gung zum Teilabbruch der bestehenden Scheune und 
Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage auf 
Flurstück 75, Gemarkung Gaubüttelbrunn, Hauptstraße 
4, zu. 

Abstimmungsergebnis:      Ja: 13    Nein: 0   (Anwesend: 13) 

TOP 3   Antrag auf Investitionsförderung, Musik-
verein Kirchheim – Anschaffung Blasinstrumente  
Mit Schreiben, eingegangen bei der Verwaltung am 
05.09.2025, beantragt der Musikverein Kirchheim die 
Gewährung eines Investitionszuschusses für die Anschaf-
fung von Blasinstrumenten für die Bläserklasse der 
Schule Kirchheim. Der Antrag ist der Beschlussvorlage 
angefügt. 

Gemäß der „Richtlinien für die Gewährung von freiwilli-
gen Zuwendungen an die örtlichen Vereine/Organisatio-
nen aus Mitteln des Haushaltes der Gemeinde Kirch-
heim“ kann ein Investitionszuschuss als Vereinsförde-
rung gemäß der Kategorie „F“ erfolgen. Bei Zustimmung 
beträgt der Fördersatz dann mindestens 20% der nach-
gewiesenen Kosten. 

Im Haushaltsplan 2025 sind keine Mittel für eine ent-
sprechende Förderung vorgesehen. Aufgrund der ange-
spannten Finanzsituation der Gemeinde Kirchheim hat 
sich der Gemeinderat im Zuge der Haushaltsberatung 
2025 für die Aussetzung von Vereinszuschüssen im in-
vestiven Bereich ausgesprochen, für die noch keine För-
derzusage erfolgte. Dies wurde auch im Haushaltskonso-
lidierungskonzept aufgenommen. 

Ein GR schlägt vor, den Antrag bis nach der Haushaltsbe-
ratung 2026 zurückzustellen. 

Eine GR‘in ist der Meinung, dass der Musikverein keinen 
neuen Antrag fürs nächste Jahr stellen muss, der vorlie-
gende Antrag soll seine Gültigkeit behalten bis nach der 
Haushaltsberatung im Frühjahr 2026. Dann soll der An-
trag erneut auf die Tagesordnung gesetzt werden.  

Ein GR bittet darum, alle die noch eingehenden Investiti-
onszuschüsse der Vereine gleich zu behandeln, wie den 
Antrag des Musikvereins.  

Der Antrag wird zurückgestellt und soll nach der Haus-
haltsberatung im Frühjahr 2026 auf die Tagesordnung 
gesetzt werden. 

TOP 4  Kommunalwahl 08.03.2026 – Festlegung der 
Wahllokale und der Höhe des Erfrischungsfeldes  

Für die Kommunalwahl stehen nachfolgende Örtlichkei-
ten zur Verfügung: 

• Urne Kirchheim   

o Kath. Pfarrsaal, EG, Saal 1, Rathausstr.4, 
97268 Kirchheim  

o barrierefrei 

• Urne Gaubüttelbrunn   

o Bürgerheim, 1. OG, Saal, Dammbachstr. 1, 
97268 Kirchheim OT Gaubüttelbrunn 

o nicht barrierefrei 

• Briefwahl 1 Kirchheim  

o Kath. Pfarrsaal, EG, Saal 2, Rathausstr. 4, 
97268 Kirchheim  

o barrierefrei 

• Briefwahl 2 Kirchheim  

o Grundschule Neubau (Hof), EG, Zimmer 1b, 
Rathausstr. 4, 97268 Kirchheim 

o barrierefrei 

Aufgrund der zunehmenden Anzahl der Briefwähler wer-
den wir in Kirchheim erstmals zwei Briefwahlvorstände 
bilden. 

Im Hinblick auf die Info des LRA (siehe Anlage) bezüglich 
Wahlkostenerstattung wird vorgeschlagen, für beide 
Mitgliedsgemeinden einheitlich  

• 55,00 € Erfrischungsgeld für alle Wahlhelfer je-
weils für den Wahltag am 08.03.2026 und zusätzlich für 
die Auszählung am 09.03.2026 und  

• 30,00 € für die evtl. Stichwahl am 22.03.2026 
auszuzahlen. 

Ein GR fragt nach, ob das Erfrischungsgeld schon immer 
so hoch war. Herr 1. Bgm Stück sagt hierzu, dass das Er-
frischungsgeld für die anstehende Kommunalwahl (Land-
rat, Gemeinde- und Kreisvertreter) höher ausfällt als z.B. 
bei einer Bundestagswahl, da die Auszählung länger dau-
ere. 

Eine GR’in merkt an, das Bürgerheim in Gaubüttelbrunn 
sei zwar theoretisch nicht barrierefrei ist, es sei aber ein 
Treppenlift vorhanden. Die Wahlhelfer im Wahllokal soll-
ten wissen, wie der zu bedienen sei.  

Beschluss: 
Mit der vorgesehenen Vorgehensweise besteht Ein-
vernehmen. 
Abstimmungsergebnis:      Ja: 13    Nein: 0   (Anwesend: 13) 

TOP 5  Festlegung der Holzpreise für Brennholz 
aus dem Gemeindewald Hiebjahr 2025/2026  
Nach Rücksprache mit Förster Wolfgang Schölch und Ge-
meindearbeiter Bernhard Haaf stehen dieses Jahr fol-
gende Brennholzmengen zur Verfügung: 

Selbstwerberholz  ca.   80 Ster 

Polterholz (Buche/Eiche) ca. 130 Ster 

Polterholz (Buche/Esche) keine vorhanden  

Holzpreise vorgeschlagen:  

Selbstwerberholz (Laubholz)  40,00 € / Ster 

Polterholz (Esche/Buche/Eiche) 80,00 € / Festmeter 
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Andere Arten von Brennholz können heuer nicht ange-
boten werden.  

Aufgrund des aktuellen Preisniveaus empfiehlt Förster 
Schölch, die Preise auf dem Vorjahresniveau zu belassen.  

Es wird weiter vorgeschlagen, die bisherige Regelung 
beizubehalten und pro Selbstwerber maximal 5 Ster Holz 
zu vergeben. Sollte in der ersten Vergaberunde weniger 
Nachfrage nach Brennholz sein, wird im Rahmen einer 
Nachvergabe die Restmenge an Interessenten aufgeteilt. 
Ziel ist es, die Brennholzvergabe noch in diesem Kalen-
derjahr abzuschließen. 

Die Verfahrensweisen im Hinblick der Aufarbeitung und 
Abholung wie auch die Sanktionierung des Befahrens des 
Waldes außerhalb von Rückegassen werden wie in den 
vergangenen Jahren beibehalten.  

Die Abrechnung der Selbstwerbung wird in dieser Saison 
auch wieder über die Forstbetriebsgemeinschaft Würz-
burg (FBG) durchgeführt, da damit eine Entlastung für 
die Verwaltung verbunden ist 

Die anwesenden Gemeinderäte und Gemeinderätinnen 
bitten darum, im nächsten Jahr den Waldbegang wieder 
vor der Gemeinderatsitzung (September/Oktober 2026) 
durchzuführen.   

Der 1. Bgm berichtet, der jährliche Waldbegang hätte 
dieses Jahr nicht wie üblich vor der GR-Sitzung stattge-
funden, da Förster Schölch selbst Gemeinderat in Klein-
rinderfeld ist und die Sitzungstermine dort am selben 
Tag gewesen wären. Daher hätte man einen alternativen 
Termin am Freitagnachmittag ausprobiert, dazu sei kein 
Gemeinderat erschienen. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt zu, dass die Holzpreise wie im 
Sachvortrag dargestellt, zum Vorjahr unverändert blei-
ben. Pro Selbstwerber werden maximal 5 Ster Holz ver-
geben. Das Gremium stimmt den erläuterten Verfah-
rensweisen bei der Vergabe und der Aufarbeitung zu.  

Abstimmungsergebnis:      Ja: 13    Nein: 0   (Anwesend: 13) 

TOP 6  Annahmen von Spenden 2023, 2024 und 
2025 
Im Jahr 2023 wurde eine Spendenaktion für die Beschaf-
fung einer neuen Rutsche für das Schwimmbad Kirch-
heim durchgeführt. 

Bisher sind für den Spendenzweck „Rutsche Schwimm-
bad Kirchheim“ auf dem Konto der Gemeinde Kirchheim 
Spenden in Höhe von 6.350,00 € (4.850,00 € im Jahr 
2023 und 1.500,00 € im Jahr 2024) eingegangen (siehe 
Anlage). 

Ebenso sind zwei Spenden in Höhe von insgesamt 46,00 
€ (30,00 € im Jahr 2023 und 16,00 € im Jahr 2024) für 
den Sozialfonds, eine Spende für die First Responder-
Gruppe in Höhe von 50,00 € sowie 500,00 € für die Frei-
willige Feuerwehr Gaubüttelbrunn eingegangen.  

Im Jahr 2024 wurde eine Spendenaktion für die Außen-
anlagen im Kindergarten Kirchheim durchgeführt.  

Bisher sind für den Spendenzweck „Außenanlage Kinder-
garten Kirchheim“ auf dem Konto der Gemeinde Kirch-
heim Spenden in Höhe von 4.725,00 € eingegangen 
(siehe Anlage).  

Ebenso ist eine Spende in Höhe von 1.000,00 € von der 
Sparkasse Mainfranken für den Rosenspalier Gaubüttel-
brunn eingegangen.  

Im Jahr 2025 ging eine Spende in Höhe von 2.500,00 € 
von der Manfred Roth Stiftung (Norma) für den Kinder-
garten Kirchheim ein.  

Von Seiten der Gemeinde ist über die Annahme dieser 
Spenden ein Beschluss zu fassen.  

Da Herr 1. Bürgermeister Stück aufgrund persönlicher 
Beteiligung ausgeschlossen ist, übernimmt Herr 2. Bür-
germeister Engert den Vorsitz.  

Ein GR bittet um Mitteilung, wie der derzeitige Stand des 
Sozialfonds ist.   

Beschluss: 
Der Gemeinderat Kirchheim stimmt der Annahme der 
Spenden 2023, 2024 und 2025 für die  
Spenden 2023 

• Neue Rutsche Schwimmbad Kirchheim in Höhe von 
6.350,00 €, für den 

• Sozialfond Kirchheim in Höhe von 46,00 € für die 

• Fist Respondergruppe in Höhe von 50,00 € und die 

• Freiwillige Feuerwehr Gaubüttelbrunn in Höhe von 
500,00 € für die 

Spenden 2024 

• Außenanlagen Kindergarten Kirchheim in Höhe von 
4.725,00 € den 

• Rosenspalier Gaubüttelbrunn in Höhe von 1.000,00 
€ für den  

Spenden 2025 

• Kindergarten Kirchheim in Höhe von 2.500,00 € zu. 
GR Robert Dürr, GR Jürgen Bauer, GR Erich Felix und Herr 
1. Bgm Stück waren aufgrund persönlicher Beteiligung 
gem. Art. 49 GO von der Beratung und Beschlussfassung 
ausgeschlossen.  
Abstimmungsergebnis:      Ja: 9    Nein: 0   (Enthaltungen 4) 

TOP 7  Allianz fränkischer Süden: Abschluss ei-
ner Zweckvereinbarung für eine gemeinsame Ar-
chivkraft: 
Die Lenkungsgruppe des „Fränkischen Südens“ hat be-
schlossen, eine Zweckvereinbarung für eine gemeinsame 
Archivkraft ausarbeiten zu lassen. Die Argumente dafür 
waren wie folgt: 

Die Archivarbeit ist Pflichtaufgabe der Kommunen, kann 
von kleineren Gemeinden jedoch finanziell kaum alleine 
gestemmt werden. Die Stelle übernimmt die Archivauf-
gaben für mehrere Kommunen und deckt so den Bedarf 
kleinerer Gemeinden. 

Angesichts des Fachkräftemangels im Archivwesen ist 
eine Vollzeitstelle wesentlich attraktiver als eine Teilzeit-
stelle mit weniger als zehn Wochenstunden. 
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Eine ausgebildete Archivkraft kann ehrenamtliche Ar-
chivmitarbeitende anleiten. 

Sie gibt kompetent Auskunft über eingereichte Archiva-
lien und prüft, ob diese archivwürdig sind. 

Durch die Präsenz einer Fachkraft vor Ort werden 
Hemmschwellen abgebaut und historisch interessierte 
Bürgerinnen und Bürger zur Mitarbeit im Archiv ermu-
tigt. 

Es entstehen Einsparungen durch die Bündelung von 
Wissen, Ressourcen, Materialeinkauf und Kosten. 

Auf die Expertise einer Archivfachkraft kann zurückge-
griffen werden, um Sachverhalte, die für Rechtgeschäfte 
im Zusammenhang mit historischen Ereignissen relevant 
sind, rechtssicher aufzuarbeiten. 

Die Maßnahme stärkt den interkommunalen Gedanken. 

Der Freistaat Bayern gewährt für dieses Vorhaben eine 
Förderung in Höhe von 85 % der Personalkosten, maxi-
mal jedoch 90.000 € über fünf Jahre (jährlich 18.000 €). 
Das Förderprogramm läuft Ende 2025 aus, weshalb der 
Förderbescheid noch in diesem Jahr erteilt werden muss, 
um die Mittel zu sichern. 

Zusätzlich sind anteilig Kosten für EDV und Schulungen 
zu berücksichtigen. Raummiete und Büroausstattung 
werden nicht umgelegt, da jede Kommune eigene Räum-
lichkeiten zur Verfügung stellt. Materialkosten (z. B. Ar-
chivboxen) können direkt über die beauftragende Kom-
mune abgerechnet werden; ein gemeinsamer Einkauf 
zur Nutzung von Mengenrabatten ist jedoch sinnvoll. 

Für die Gemeinde Kirchheim entstünden voraussichtlich 
Kosten von rund 500 € im Monat. 

Die Zweckvereinbarung (siehe Anlage) wurde von Regie-
rung von Unterfranken wegen der Förderwürdigkeit und 
dem Landratsamt Würzburg als Kommunalaufsichtsbe-
hörde zur Prüfung des Inhalts vorgelegt. Anmerkungen 
der Kommunalaufsichtsbehörde wurden in vorliegendem 
Entwurf berücksichtigt. Die Inhalte stehen laut Rückmel-
dung der Regierung von Unterfranken einer Förderung 
nicht entgegen.  

An der interkommunalen Zusammenarbeit im Archivwe-
sen beteiligen sich folgende Kommunen: 

• Stadt Aub 

• Gemeinde Bieberehren 

• Markt Bütthard 

• Markt Gelchsheim 

• Markt Giebelstadt 

• Gemeinde Geroldshausen 

• Gemeinde Riedenheim 

• Gemeinde Sonderhofen 

Die Verwaltung der Gemeinde Kirchheim sieht kurzfristig 
keinen dringenden Bedarf für eine externen Archivkraft. 
Teile des Archivs sind von Herrn Edgar Berthold bearbei-
tet worden. Zusätzlich zu den Kosten entsteht auch nicht 
unerheblich weitere Arbeitsbelastung in der Verwaltung. 

Deswegen wurde die Teilnahme an der Zweckvereinba-
rung zunächst nicht weiterverfolgt. 

Im Gemeinderat Bütthard wurde die Teilnahme an der 
Zweckvereinbarung allerdings zunächst abgelehnt. Auch 
andere Gemeinden (u.a. Röttingen) sind an einer Zweck-
vereinbarung beteiligt, würden ihre die Kosten gerne re-
duzieren. 

Mit dem Gedanken an die interkommunale Zusammen-
arbeit im Sinn und im Blick auf die Zukunft sollte daher 
im Gemeinderat über die Teilnahme an der Zweckverein-
barung beraten werden. 

Eine GR‘in ist der Meinung, dass die Gemeinde es sich 
derzeit nicht leisten kann eine Archivkraft zu finanzieren.  

Ein GR fragt nach, wie hoch die mtl. finanzielle Belastung 
für die Gemeinde Kirchheim wäre. Hierzu sagt Herr 1. 
Bgm Stück, die mtl. Belastung wären 500,00 €/mtl. 

Ein GR fragt in der Sitzung direkt Herrn Berthold, wie 
derzeit die Historie des Archives ist. Herr Berthold sagt 
hierzu, das Archiv ist bis in den 70ziger Jahre archiviert 
und über EDV zugänglich gemacht. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, das 
Archiv wie bisher ohne externe Archivkraft weiterzu-
führen.  
Abstimmungsergebnis:      Ja: 13    Nein: 0   (Anwesend: 13) 

TOP 8  Allianz fränkischer Süden: Veranstaltung 
„Wohnen verbindet – gemeinsam stark für mor-
gen“ – Perspektiven für Wohnen und Innenent-
wicklung  
Rund 80 Interessierte nahmen am 18.09.2025 in der 
Deutschherrenhalle in Gelchsheim am Themenabend 
„Wohnen verbindet – gemeinsam stark für morgen“ teil. 

Eine Vertreterin der Regierung von Unterfranken machte 
deutlich, dass die bisherigen Bauformen nicht mehr zu 
den aktuellen demographischen Entwicklungen passen. 
Während heute rund 70 % der Haushalte nur aus ein 
oder zwei Personen bestehen, ist der Gebäudebestand 
nach wie vor überwiegend auf größere Familien zuge-
schnitten. Viele Menschen leben dadurch in zu großen 
Häusern, ohne Alternativen für kleinere, passendere 
Wohnformen. Es brauche daher neue, flexible und ge-
meinschaftliche Wohnkonzepte, die den unterschiedli-
chen Lebenslagen gerecht werden. 

Vorgestellt wurden vielfältige Beispiele, wie solche Kon-
zepte bereits umgesetzt werden: 

• Uehlfeld (Lkr. Neustadt-Aisch): Barrierefreier Woh-
nungsbau auf einem ehemaligen Sägewerksgelände, 
angeschlossen an ein Nahwärmenetz. 

• Burghaslach (Lkr. Neustadt-Aisch): Mehrparteien-
Wohnen auf einem alten Brauereigelände mit sieben 
Wohneinheiten. 

• Münsing (Pallaufhof): Baugemeinschaft mit Woh-
nungsgrößen vom 7-Zimmer-Reihenhaus bis zur 2-
Zimmer-Wohnung, jeweils mit eigenem Gartenbe-
reich. 
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• Gochsheim (Lkr. Schweinfurt): Neues Wohnquartier 

auf der Fläche einer früheren Konservenfabrik. 

• Uettingen (Lkr. Würzburg): „Neue Mitte“ durch Um-
nutzung einer alten Schule und Stallungen, ergänzt 
durch Neubauten sowie Arztpraxis und Café im 
Quartier. 

• Poppenhausen (Lkr. Schweinfurt): Betreutes Woh-
nen im Ortskern mit 37 Wohnungen und Servicean-
geboten. 

• Kleinochsenfurt: Private Alten-WG in einer umge-
bauten Hofstelle mit gemeinschaftlich genutzten Flä-
chen. 

• Krautostheim (Mittelfranken): Gemeinschaftliches 
Wohnprojekt mit ökologischem Gartenbau, Tierhal-
tung und geteilten Gemeinschaftsräumen. 

• Redwitz an der Rodach: In Planung befindliche Be-
wohnergenossenschaft für ressourcenschonendes 
Wohnen von Familien und kleineren Haushalten. 

• Penzberg (Oberbayern): Mehrgenerationen-Wohnen 
mit 22 Wohnungen, Gemeinschaftsräumen und Car-
Sharing-Angeboten. 

Ein Mitglied des Vereins „Wohnen in Gemeinschaft“, das 
selbst einem solchen wohnt, berichtete von praktischen 
Erfahrungen und stellte die Chancen und Herausforde-
rungen gemeinschaftlicher Wohnformen dar. Der 2014 
gegründete Verein mit inzwischen über 140 Mitgliedern 
setzt sich für gemeinschaftliches, selbstbestimmtes, 
nachhaltiges und bezahlbares Wohnen ein. Er unter-
stützt, berät und vernetzt Interessierte, begleitet Pro-
jekte bei Planung und Verwaltung, fördert soziale In-
tegration und Inklusion und engagiert sich auch politisch 
für zukunftsfähige Wohnformen. Entscheidend für das 
Gelingen seien Toleranz, gegenseitige Rücksichtnahme 
und die Bereitschaft, Verantwortung in der Gemein-
schaft zu übernehmen. 

In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass 
die Kommunen aufgrund knapper Kassen in der Regel 
keine eigenen Investitionen in Gebäude tätigen können. 
Sie können jedoch beratend und unterstützend mitwir-
ken und somit Rahmenbedingungen schaffen, in denen 
neue Wohnformen entstehen können. Die Allianz Fränki-
scher Süden will das Thema „Wohnen im Alter“ verstärkt 
in den Fokus der Öffentlichkeit rücken, um gleichzeitig 
auch Perspektiven für die Nutzung leerstehender Ge-
bäude in den Ortskernen zu entwickeln. Ziel ist es, die 
Orte für alle Altersgruppen wohnens- und lebenswert zu 
gestalten. Betont wurde die Bedeutung, das Thema aktiv 
anzugehen, um die Dörfer attraktiv, lebenswert und zu-
kunftsfähig zu halten. 

TOP 8  Abschluss eines Vertrages mit dem Tier-
schutzverein wegen Versorgung von Fundtieren  
Mit Schreiben vom 25.08.2025 teilt uns der Tierschutz-
verein Würzburg e.V. folgendes mit.  

„Gemäß §§ 965 ff. BGB i.V.m. der FundV sind Sie ver-
pflichtet, auf Ihrem Gemeindegebiet aufgefundene Tiere 

entgegenzunehmen, sie zu versorgen und an der Rück-
führung an ihren rechtmäßigen Besitzer mitzuwirken. 
Kann dieser nicht ermittelt werden, geht sogar das Eigen-
tum an dem Tier auf Sie über.  

Bei dieser Aufgabe sind wir, der Tierschutzverein Würz-
burg e.V., Ihnen gerne behilflich. Wir gewährleisten Tag 
und Nacht an jedem Tag des Jahres die Entgegennahme 
on Fundtieren und können diese tierschutzgerecht und 
professionell versorgen.  

Die Sicherung ihrer gesetzlichen Verpflichtung, die An-
nahme und Versorgung von auf Ihrem Gemeindegebiet 
gefundenen Tieren zu gewährleisten, können wir Ihnen 
ab 01 Januar 2026 zu einem die entstehenden Kosten so-
wie die Vorhaltekosten gerade eben deckenden Preis von 
1,00 € pro Einwohner gemäß den im beigefügten Vertrag 
ausgeführten Konditionen anbieten. Lassen Sie uns hierzu 
gerne den im Original unterzeichneten Vertrag zukom-
men. Ohne eine derartige Vereinbarung ist es uns aus 
Kostengründen leider nicht mehr möglich, Tiere aus Ih-
rem Gemeindegebiet aufzunehmen und adäquat zu ver-
sorgen. 

Auch die Aufnahme von durch behördliche Anordnung 
beschlagnahmten bzw. sichergestellten Tieren ist durch 
uns möglich. Über diese Tiere kann bei der Aufnahme in 
unser Tierheim jeweils ein Pflegevertrag zu den aktuell 
gültigen Tagessätzen abgeschlossen werden.“ 

Am 17.09.2025 erhielten wir als Ergänzung zum Ver-
tragsentwurf noch den Hinweis, dass abweichend zum 
ersten Anschreiben die Aufnahme von Fundtieren nur 
möglich wäre, wenn der Vertrag abgeschlossen wird. Das 
Wohl der Tiere, die aus gesetzlichen Gründen durch Fund 
oder Sicherstellung in Ihre Obhut gegeben werden, liegt 
uns am Herzen, sodass wir Sie künftig hierbei gerne un-
terstützen würden. 

In der Gemeinde Kirchheim wurden in den letzten Jahren 
sehr selten Fundtiere abgegeben. 

Die Verwaltung empfiehlt daher, den Vertrag mit den 
Tierheim nicht abzuschliessen. 

Ein GR tut sich etwas schwer mit diesem Beschluss. Man 
weiß ja dann nicht, wo ein Tier abgegeben werden kann. 
Herr 1. Bgm Stück sagt hierzu, dass er in der Gemeinde 
mehrere Personen kennt, die zur Überbrückung ein Tier 
aufnehmen würden.  

Zwei GR fragen, wie sich dies bei einem Kampfhund ver-
hält. Herr 1. Bgm Stück sagt hierzu, dass das Tierheim ei-
nen Kampfhund nicht immer annimmt.  

Ein GR fragt nochmal expliziert nach, wie sich dies bei ei-
ner Privatperson verhält, die ein Tier abgeben möchte. 
Hierzu sagt Herr 1. Bgm Stück, das Tierheim fragt nach, 
aus welcher Gemeinde das Tier stammt, wenn kein Ver-
trag unterschrieben vorliegt, wird eine Annahme des Tie-
res verweigert.  

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchheim, nimmt den 
Sachvortrag zur Kenntnis. 
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Es soll aber keine Vereinbarung mit dem Tierschutzver-
ein abgeschlossen werden, da selten Fundtiere abgege-
ben werden.  

Abstimmungsergebnis:      Ja: 13    Nein: 0   (Anwesend: 13) 

TOP 10 Information / Sonstiges   
Schwimmbad 
Die geplante Rutsche wird in diesem Jahr nicht mehr  

installiert. Der Lieferant kann die Lieferung nicht ausfüh-
ren, da die Produktion derzeit überlastet ist. 

 
Kindergarten Kirchheim 
Im Kindergarten Kirchheim wurde der Aufzug erfolgreich 
installiert. 

 
Sanierung der Sportgaststätte 
Die Arbeiten am Trockenbau sind im Gange, ebenso die 
Aufarbeitung der Möbel. 

 
Energetische Sanierung von Rathaus und Schule 
Es hat bereits ein erstes Gespräch sowie eine Begehung 
mit dem Architekten stattgefunden. Für die Förderung 
wird ein Energieberater benötigt, der den Vorher-/Nach-
her-Nachweis erstellt. Angebote für diese Leistung wer-
den derzeit eingeholt. 

 
Photovoltaikanlage Egenburgerhof 
Die Anlage ist nahezu fertiggestellt. Die letzten Abstim-
mungen zum städtebaulichen Vertrag laufen noch. Es 
muss geklärt werden, ob die Gemeinde die Kabelverle-
gung dulden muss gegen eine Entschädigung oder ob 
eine Nutzungsvereinbarung. Voraussichtlich könnte Ende  

2026 Strom fließen. 
 

Gemeinde-App 
Die App ist beauftragt und wird aktuell eingerichtet. Eine 
Vorstellung erfolgt bei der nächsten Vereinsbespre-
chung, zudem wird der Gemeinderat eingeladen. 

 
Haushaltskonsolidierung 
Für die Haushaltskonsolidierung wurde externe Beratung 
angefragt. 

 
Verwaltungsgemeinschaft 
Es wird weiterhin eine Sekretärin gesucht. 

 

 
 

Allgemeine Informationen  
 

Neues vom Landratsamt Würzburg 
 

Weihnachtsgrußwort von Landrat Thomas Eberth zu Weihnachten und Neujahr 2025/26 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die Weihnachtszeit lädt uns jedes Jahr aufs Neue ein,             

innezuhalten, zur Ruhe zu kommen und Kraft zu tanken – 

gerade in Zeiten, die von Unsicherheit und weltpolitischen 

Herausforderungen geprägt sind. Die Botschaft von Weih-

nachten, vom Kind in der Krippe, von Frieden, Hoffnung 

und Gemeinschaft, gibt uns Orientierung und Stärke, die 

wir im Alltag und für unser unmittelbares Umfeld dringend 

brauchen. 

In unruhigen Zeiten gewinnen unser Zuhause, unsere Woh-

nung, unser Haus, aber auch unsere Gemeinde als Rück-

zugsort und Hort des Lebens noch größere Bedeutung. Sie 

sind Orte, an denen wir Ruhe finden, uns geborgen fühlen 
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und die Gemeinschaft erleben können – Werte, die gerade in unserer schnelllebigen Welt unverzichtbar 

sind. 

Das kommende Jahr wird für unseren Landkreis besonders spannend: Am 8. März 2026 stehen die Kom-

munalwahlen an. Sie bieten die Chance, das eigene Umfeld aktiv mitzugestalten. Parteien und Gruppierun-

gen laden ein, sich zu informieren, Veranstaltungen zu besuchen und mitzuentscheiden. Ihre Stimme als 

Wählerin und Wähler trägt dazu bei, dass unsere Gemeinden und unser Landkreis zukunftsfähig und le-

benswert bleiben. Daher schon heute mein Aufruf: Machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch! Nur so 

kann unsere Demokratie weiter bestehen. Danke sage ich allen, die bereit sind, Verantwortung für ihre Hei-

mat zu übernehmen. Das verdient besondere Anerkennung und Respekt!  

Trotz der Herausforderungen auf globaler Ebene gestaltet sich das Leben in unserem Landkreis Würzburg 

weiterhin sehr positiv. Wir investieren in Bildung, in unsere Schulen, in Straßen, in die medizinische Versor-

gung und damit in die Zukunft aller Bürgerinnen und Bürger. Gleichzeitig liegt ein besonderer Fokus auf 

den vermeintlich kleinen, aber immens wichtigen Dingen: dem Ehrenamt in Sport, Kultur und Gesellschaft, 

im sozialen Bereich, für Sicherheit und Ordnung. Das ist der Kitt unserer Gesellschaft, der unser Miteinan-

der und unsere Gemeinschaft stärkt. 

Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit wird deutlich, wie wichtig diese Verbindungen sind. Die Arbeit, 

das Engagement und die Unterstützung vieler Menschen machen unser Land und speziell unsere Region 

lebenswert und tragen entscheidend dazu bei, dass wir gemeinsam Herausforderungen meistern können. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben, dass Sie in diesen Tagen der Besinnung Ruhe finden, Kraft schöpfen 

und die Weihnachtsbotschaft als Quelle von Hoffnung, Zuversicht und Zusammenhalt erleben. Genießen 

Sie die Feiertage im Kreis Ihrer Lieben und blicken Sie mit Vertrauen und Optimismus auf das kommende 

Jahr. 

Herzliche Grüße, gesegnete Weihnachten und Gesundheit, Freude, Mut sowie Tatkraft für das Jahr 2026. 

Ihr Thomas Eberth 

Landrat des Landkreis Würzburg  

 
Gemeinsam für mehr Teilhabe in der Bildung: Bürgerbeteiligung liefert wichtige Impulse für 
Aktionsplan Inklusion 
 

Wie kann man Bildung inklusiver gestalten? Dieser Frage hat sich kürzlich intensiv eine Gruppe von rund 
20 Personen aus dem Landkreis Würzburg gewidmet, um weitere Maßnahmen für den Aktionsplan Inklu-
sion zu entwickeln. In einer breit angelegten Beteiligungsveranstaltung entwickelten engagierte Vertreterin-
nen und Vertreter aus Bildungseinrichtungen, Verbänden, Institutionen und Beratungsstellen sowie interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger gemeinsam bestehende Vorschläge weiter und erarbeiteten neue Ideen für 
mehr Teilhabe im Bildungssystem. 
Vor knapp zwei Jahren hat sich der Landkreis Würzburg auf den Weg gemacht, einen umfassenden Akti-
onsplan Inklusion zu erarbeiten und dabei die Menschen aus der Region mit deren Wissen und Erfahrun-
gen eng einzubeziehen. In der Reihe von Formaten mit Bürgerbeteiligungen stand bei der jüngsten Veran-
staltung das Handlungsfeld Bildung im Fokus – eines der zentralen Themenbereiche, wenn es um gleichbe-
rechtigte gesellschaftliche Teilhabe und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention geht. 
 

Betroffene und Fachleute entwickeln Teilhabe gemeinsam weiter 
 

Vertreter des Bamberger Basis-Instituts moderierten die Diskussion. Bereits vorliegende Maßnahmenvor-
schläge der Forschungseinrichtung für Sozialplanung wurden kritisch geprüft, ergänzt und angepasst. Dar-
über hinaus entstanden durch den direkten Austausch zwischen Fachleuten und Betroffenen zahlreiche 
neue Impulse. So wurden unter anderem Anregungen zur barrierefreien Gestaltung von Schulgebäuden, 
zur inklusiven Fortbildung von Personal sowie zur besseren Vernetzung zwischen Schulen, Kitas und au-
ßerschulischen Bildungsträgern eingebracht. 
 

„Die Vielfalt der Perspektiven war beeindruckend – genau das brauchen wir, um tragfähige und praxisnahe 
Lösungen zu entwickeln“, betonte Fabienne Erk, die Inklusionsbeauftragte des Landkreises Würzburg. „Be-
sonders wertvoll war die Beteiligung von Eltern, Lehrkräften oder Schülerinnen und Schülern, die ihre Er-
fahrungen anhand konkreter Beispiele aus dem Schulalltag einbrachten.“ Die Veranstaltung hat gezeigt: 
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Bürgerbeteiligung ist ein unverzichtbares Element in der Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems. 
Durch das Zusammenbringen verschiedener Perspektiven und Erfahrungen konnten Maßnahmen nicht nur 
theoretisch weitergedacht, sondern auch praxisnah überprüft und erweitert werden. 
 

Die Ergebnisse der Veranstaltung fließen nun direkt in die weitere Ausarbeitung des Aktionsplans Inklusion 
ein. Die fertige Maßnahmenplanung soll anschließend als strategische Grundlage für die Entwicklung des 
Landkreises Würzburg in den nächsten Jahren dienen. 
 

Weitere Termine für Bürgerbeteiligung am 20. November und 9. Dezember 
 

Mit dem Aktionsplan verfolgt der Landkreis Würzburg das Ziel, Inklusion in allen Bereichen des öffentlichen 
Lebens dauerhaft zu verankern. Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird dabei auch künftig eine zentrale  
Rolle spielen. Die nächsten Formate mit Bürgerbeteiligung finden am Donnerstag, den 20. November 2025, 
zum Handlungsfeld „Arbeit und Beruf“ und am Dienstag, den 9. Dezember 2025, zum Handlungsfeld „Be-
wusstseinsbildung und politische Teilhabe“ statt. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 17 Uhr im Sit-
zungssaal II im Haus II des Landratsamts Würzburg in der Zeppelinstr. 15.  
 

Für eine bessere Planung bitten wir um eine namentliche Anmeldung bei unserer Kollegin Frau Vucic unter: 
s.vucic@lra-wue.bayern.de oder telefonisch unter: 0931 8003-5184. Bei inhaltlichen Fragen können sich  
 
Interessierte an die Inklusionsbeauftragte Fabienne Erk wenden. Sie ist per E-Mail an f.erk@lra-wue.bay-
ern.de oder telefonisch unter 0931 8003-5186 zu erreichen. Die Veranstaltungsräume sind rollstuhlgerecht 
erreichbar. Sollte weiterer Unterstützungsbedarf bestehen, kann dies bei der Anmeldung angegeben wer-

den. 
 
 
Treibende Kräfte bei der Entstehung des Aktionsplans Inklusion für 
den Landkreis Würzburg: Die stellvertretende Landrätin Christine 
Haupt-Kreutzer (von links), die Inklusionsbeauftragte des Landkrei-
ses Würzburg Fabienne Erk, Bertrand Eitel vom Basis-Institut Bam-
berg und der Leiter des Stabsstelle Landrat Michael Dröse werben 
für die Teilnahme an den Formaten mit Bürgerbeteiligung.  
 
Foto: Scarlett Vucic 
 

 

Katholikentag 2026:  

Gastgeberinnen und Gastgeber im Landkreis Würzburg gesucht 
 
Vom 13. bis 17. Mai 2026 findet der 104. Deutsche Katholikentag in Würzburg mit über 700 Veranstaltun-
gen statt – darunter Gottesdienste, Kunst, Theater, Konzerte, Workshops und Podiumsdiskussionen. Viele 
tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem In- und Ausland suchen während des Glaubens- und 
Kulturfestivals Übernachtungsmöglichkeiten in Privatquartieren. Von Klappsofa über Gästezimmer bis Zelt-
platz im Garten ist alles denkbar. Ein Frühstück kann angeboten werden, ist aber kein Muss. Die Gastgeber 
entscheiden selbst, ob sie eine Person oder mehrere, eine Frau, einen Mann, ein Paar oder eine Familie 
beherbergen möchten. Der Aufenthalt umfasst in der Regel vier Nächte. 
 

Der Landkreis Würzburg unterstützt den Katholikentag und wirbt mit den Bürgermeisterinnen und Bürger-
meistern in den Gemeinden aktiv um Privatquartiere. Zudem stellt der Landkreis – soweit möglich – öffentli-
che Liegenschaften für Übernachtungen oder Gruppenquartiere zur Verfügung. 
 

Landrat Thomas Eberth: „Persönliche Begegnungen bereichern das Leben. Genau das macht den Katholi-
kentag aus. Wenn Menschen ihre Türen öffnen, entsteht Nähe, Dialog und ein herzliches Miteinander über 
Gemeinde- und Konfessionsgrenzen hinweg. Unsere Region ist für ihre Gastfreundschaft bekannt: Wer ein 
Bett, ein Sofa oder eine freie Ecke im Garten anbietet, macht das Festival für viele erst möglich und setzt 
ein starkes Zeichen des Zusammenhalts. Dafür danke ich allen Gastgeberinnen und Gastgebern schon 
heute in allen 52 Gemeinden unseres Landkreises.“ 
 

Informationen zur Privatquartiersuche gibt es unter www.katholikentag.de/gastgeben. Anmeldungen von 

Gastgebern nimmt Christine Kaupp entgegen (Tel.: 0931 87093033, E-Mail: betten@katholikentag.de). 

mailto:s.vucic@lra-wue.bayern.de
mailto:f.erk@lra-wue.bayern.de
mailto:f.erk@lra-wue.bayern.de
http://www.katholikentag.de/gastgeben
mailto:betten@katholikentag.de


Gemeinde Kirchheim                         Seite 35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notarsprechtage  
Notarinnen Dr. Falkner und Dr. Geßner  
Würzburger Straße 9, 97199 Ochsenfurt, Tel.-Nr. 09331/8787-0, Fax: 09331/8787-87 
 

Die Sprechzeiten finden jeweils 14-tägig am Donnerstag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Rat-
haus in Giebelstadt statt:  
 

Termine Giebelstadt:  
15.01.2026 und 29.01.2026 
 

Die Sprechzeiten finden jeweils 14-tägig am Dienstag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr in den Räu-
men der Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen eG statt:  
 

Termine Bütthard: 
13.01.2026 und 27.01.2026 
 

Wir bitten um telefonische Vereinbarung! 
 

Sollten sich aus gegebenem Anlass Änderungen ergeben, werden diese rechtzeitig gesondert mitgeteilt.  
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Mitteilungen der Kirchen, Vereine und Organisationen und Veranstaltungen  

Termine Kirchheim 01.12.2025 – 06.01.2026 
 
       Samstag, 29.11     18:00 Uhr Vorabendmesse zum 1. Advent für die Pfarrgemeinde   
 

      Donnerstag, 04.12. 18:00 Uhr Messfeier 
 

      Sonntag, 07.12.    2. ADVENT    
     9:00 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde 
 

      Donnerstag, 11.12.   6:30 Uhr Rorate, anschl. gemeinsames Frühstück im Pfarrsaal  
 

      Samstag, 13.12.  17:30 Uhr Beichtgelegenheit  
   18:00 Uhr Vorabendmesse für die Pfarrgemeinde  
 

      Sonntag, 14.12.  18:00 Uhr Weihnachtskonzert in der neuen Kirche  
 

      Donnerstag, 18.12.  12:00 Uhr Seniorenweihnachtsfeier im Pfarrsaal, es wird mit einem 
weihnachtlichen Mittagessen begonnen    

 

      Sonntag, 21.12.  4. ADVENT  
     9.00 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde 
 

      Mittwoch, 24.12.  15:00 Uhr Wort-Gottes-Feier im Pfarrheim (KiTa) 
   17:00 Uhr Wort-Gottes-Feier - Kindermette mit Krippenspiel  
   22:30 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde - Christmette 
 

      Donnerstag, 25.12. HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN – WEIHNACHTEN 
   10:15 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde 
 

      Samstag, 27.12.  18:00 Uhr Vorabendmesse für die Pfarrgemeinde  
 

      Donnerstag, 01.01. NEUJAHR – HOCHFEST DER GOTTESMUTTER MARIA  
   18:30 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde  
 

      Sonntag, 04.01.  2. SONNTAG NACH WEIHNACHTEN  
   10:15 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde  
 

      Dienstag, 06.01.  ERSCHEINUNG DES HERRN – EPIPHANIE – Kollekte Afrikanische 
Mission/Afrikatag  

   10:15 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde – Aussendung der Sternsinger  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aufgrund der frühen Abgabetermine für die Gemeindeblätter kann es danach noch zu Termin-änderungen 
kommen. Bitte beachten Sie deshalb auch immer die Aushänge an den Kirchen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Die Pfarrbüros Kirchheim und Kleinrinderfeld sind von 24.12.2025 bis einschl. 06.012026 geschlossen. In 
seelsorglichen Notfällen wenden Sie sich bitte an Pfr. Elsesser, 09366 / 982 6678 oder Pfarrer Dr. Jelonek 
09306 / 1244. 
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Termine Gaubüttelbrunn 30.11.2025 – 04.01.2026 
 

 

       Sonntag, 30.11.  1. ADVENT 
    9:00 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde  

 

      Freitag, 05.12.   18:00 Uhr Messfeier  
 

      Samstag, 06.12.     7:00 Uhr Rorate (bitte eine Kerze mitbringen)  
  anschl. gemeinsames Frühstück im alten Schulhaus 

  

      Sonntag, 14.12.   3. ADVENT (Gaudete)  
    9:00 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde    
 

      Mittwoch, 17.12.    13:30 Uhr Seniorennachmittag im Bürgerheim  
 

      Freitag, 19.12.   18:00 Uhr Messfeier   
 

       Samstag, 20.12.  17:30 Uhr Beichtgelegenheit  
   18:00 Uhr Vorabendmesse für die Pfarrgemeinde  

 

      Sonntag, 21.12.  4. ADVENT 
  17:00 Uhr Konzert der „Fränkischen Jäger“ im Advent in der Kirche St. Stephan 
 

      Mittwoch, 24.12.  14:00 Uhr Wort-Gottes-Feier  
     20.30 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde – Christmette  
 

      Freitag, 26.12.  HL. STEPHANUS; Erster Märtyrer  
     10:15 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde zum Patrozinium Hl. Stephanus 
  

      Sonntag, 28.12.  FEST DER HEILIGEN FAMILIE  
       9:00 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde  
 

      Donnerstag, 01.01. NEUJAHR – HOCHFEST DER GOTTESMUTTER MARIA  
     17:00 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde  
 

      Sonntag, 04.01.  2. SONNTAG NACH WEIHNACHTEN  
       9:00 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde mit Aussendung der Sternsinger 

    
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aufgrund der frühen Abgabetermine für die Gemeindeblätter kann es danach noch zu Termin-änderungen 
kommen. Bitte beachten Sie deshalb auch immer die Aushänge an den Kirchen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Die Pfarrbüros Kirchheim und Kleinrinderfeld sind von 24.12.2025 bis einschl. 06.012026 geschlossen. In 
seelsorglichen Notfällen wenden Sie sich bitte an Pfr. Elsesser, 09366 / 982 6678 oder Pfarrer Dr. Jelonek 
09306 / 1244. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Informationsangebot zur Existenzgründung, Existenzerhaltung und  
Unternehmensnachfolge  
 

In Zusammenarbeit mit den AKTIVSENIOREN BAYERN e.V. wird der Sprech- und Informationstag für Klein- und 
Mittelbetriebe und Existenzgründer aus dem Landkreis Würzburg angeboten. Bei dieser ersten Orientierung 
wird mit dem interessierten Betrieb individuell und vertraulich eine Strategie für Möglichkeiten und Wege von 
Problemlösungen entwickelt (z.B. Planungs- und Finanzierungsfragen, Organisationsabläufe, Rechnungswesen, 
Marketing, Unternehmensübergaben, etc.). Dieses erste Orientierungsgespräch ist kostenlos.  
Weitere Informationen: www.aktivsenioren.de. 
 

Der nächste Sprechtag ist am Mittwoch, 10. Dezember von 9.00 bis 12.00 Uhr. 
Anmeldung bei Brigitte Schmid, Landratsamt Würzburg, Kreisentwicklung,  
Tel. 0931 8003-5112. 

 

http://www.aktivsenioren.de/
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 Privatanzeigen 
 
 

Ehepaar (angestellt im ÖD und IT-Sektor) sucht Haus ab 120 qm zum Kauf im Umkreis von 15 km um Kirchheim. Be-
vorzugt mit Garage/Stellplatz, Balkon oder Terrasse und Garten.  
 

Wir freuen uns sehr über Ihre Kontaktaufnahme! 
 

Tel. 0162 652 7469 oder Email: wohnsuche2021@gmx.de 
 

 

 
 

mailto:wohnsuche2021@gmx.de
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